
Dem hechel man aber solle vom lb zue hechlen mehers 
nicht dan ein Creützer gegeben werden. 

Hanfanbau, -verarbeitung und -handel am Oberrhein in der 
frühen Neuzeit und ein Lohnkampf der Hanfhechler in Kenzingen 

nach dem Dreißigjährigen Krieg (Teil II) 

Von 
EDGAR H ELLWIG 

Im er ten Teil die es Beitrags wurde nach einer Tour d 'Horizon zur Fachliteratur über Hanf 
vom 16. bi zur Mitte de 19. Jahrhundert , zunäch t Kenzingen al frühneuzeitliche Acker-
bürger tadt mit reichlichem Hanfanbau vorge teJlt. Dem folgten ein Blick auf die ver chiede-
nen, aus Hanf gewonnenen Produkte und deren vielfälltigen Verwendung bereiche owie, nach 
Behandlung de Hanfbau , eine Dar tellung de er ten Arbeit chritte zur Gewinnung der 
Hanffaser: die Wäs erung oder Rö te (Rötze) de Hanfs , die für die Ablö ung de die Fasern 
enthaltenden Rindenba t vom holzigen Stängelkem der Pflanze unerlä lieh i t. Dabei wurde 
die 1492 erstmals verabschiedete Wasser Ordnung im Breyßgaw vorge teilt, die bezeichnen-
derweise erst in ihrer 1547 erneuerten und 1576 gedruckten Fa ung einen Pas us über da 
Hanfrötzen und die damit verbundenen Gewä erbela tungen enthält. 1 Daraus und aus den Ver-
änderungen in den die Hanfrötzen betreffenden Pa agen der Dorfordnungen von Ober- und 
Unterachem ergab sich der Schluss, dass es in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine mar-
kante Zunahme des Hanfbaus im Breisgau und in anderen Gegenden am Oberrhein gegeben 
haben muss.2 Am Beginn des zweiten Teil soll zunächst die Frage nach möglichen Ursachen 
und Gründen für diese Zunahme beantwortet werden, bevor A pekte de Handels mit Hanf am 
Oberrhein in der frühen Neuzeit, dann die weiteren vielfältigen Arbeit gänge zur Gewinnung 
der Hanffaser und schließlich der Arbeitskampf der Kenzinger Hanfhechler zur Dar tellung ge-
langen. 

Europäische Expan ion nach Übersee und Aufschwung der Segel chifffahrt 
als möglicher Hintergrund für die Zunahme des Hanfbaus im Breisgau 

Für Kenzingen elb t ließen sich bisher zwar keine eindeutigen Quellenbelege dafür finden, 
da s späte ten eit der Wende zum 16. Jahrhundert Hanf nicht nur für den Eigenbedarf und 
den regionalen Markt, ondem, wie e in der Wasser Ordnung heißt, über die notturjft hinau 
und damit für einen Export angebaut wurde. Allerding liefert ein Blick auf die Verhältnis ein 
anderen Orten im Breisgau und in der Ortenau ver chiedene klare Indizien, teils im Rück-
schluss aus dem 18. Jahrhundert, die die e Annahme erhärten. 

Eine zentrale Rolle spielte dabei sicherlich, da in dem halben Jahrhundert von der Verab-
schiedung der ersten breisgauischen Wasser Ordnung im Jahr 1492 bi zum Erlass der ergänz-
ten und verbesserten zweiten Fassung von 1547, welche erstmals die Regelung über die Hanf-

1 Vgl. Teil I dieses Beitrag in: Schau-ins-Land 125 (2006), S. 73-102. hier S. 96-102. 
2 Ebd .. S. 100-102. 
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Abb. J Karacken und Galeonen nach Pieter Breughel( 1525/30-1569) in: Corne li s van Yk, De Nederlansche 
Scheepsbouwkonst ... . 1697. In der linken Bildhälfte zwei in ihrer Bauwei e massige Karacken mit ihren 
hohen, festungsturmartigen Aufbauten im Achter- wie im Vorschiff. Am rechten Bildrand der modernere Schiffstyp 
der Galeone mit schlankerem und leichterem Achterschiff und niedrigerem, deutlich vom Galion (Bugvorbau) ab-
gesetztem Vorderkastell. Das zweite Schiff von rechts besitzt zwar den massigen Achteraufbau der Karacken, der 
dem Betrachter zugewandte Bug erinnert jedoch an die Bauwei e der spanischen Karavellen (aus: KIRSCH 

[wie Anm. 3], S. 11 ). 

rötzen enthält, maritime Entwicklungen von welthistorischem Ausmaß stattfanden: die Ameri-
kafahrten von Christoph Kolumbus (1492ff.) und John Cabot (1497), die Auffindung des See-
wegs nach Indien und Afrika herum durch Vasco da Gama (1498), die Entdeckung Brasiliens 
durch Vicente Yafiez Pinz6n und Pedro Alvarez Cabral (1500), die erste Weltumsegelung durch 
Fernando Magellan (1519-1522), die blutige Ära der spanischen Konquistadoren in Süd- und 
Mittelamerika und nicht zuletzt die Übertragung der sich als Verlustgeschäft erweisenden 
Kolonisierung Venezuelas an da Augsburger Bank- und Handel haus der Weiser 1528 durch 
Kaiser Karl V. 

Technisch überhaupt erst möglich wurde die wachsende überseeische Orientierung der ma-
ritimen Staaten Europas wie auch die gleichzeitige Zunahme de Seehandels innerhalb Euro-
pas durch die Entwicklung neuer und größerer Schiffstypen: die Karavelle, der Bojer, die Ga-
leone (Abb. 1) und die Fleute. Zum Schutz des Über eehandels und zur Durchsetzung kolo-
nialer Interessen bauten die europäischen Seemächte Kriegsflotten. Eine besondere Zunahme 
erlebte im Laufe des 16. und der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts auch der Seehandel mit den 
Ostseeanrainern mit ihrem für Mittel- und Westeuropa immer wichtiger werdenden Rohstoff-
reservoir an Schiffbauholz, Pech und Teer, Eisen und Kupfer, Getreide und nicht zuletzt Hanf: 
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All die e Faktoren führten in ihrem Zu ammenwirken zu einem ungeheuren Auf chwung der 
Segelschifffahrt, die vom 16. bi weit in 19. Jahrhundert hinein ihre Blütezeit erlebte.3 

Und gerade Hanf war für den Bau und die Au rü tung eine hoch eetauglichen Segel chif-
fes neben Holz für Rumpf, Masten und Rahen sowie Ei en für Nägel, Scharniere, Draht, son-
stige Beschlagteile, Anker und Kanonen - oweit letztere nicht au Bronze oder Me ing ge-
gossen wurden - ein unentbehrlicher Roh toff. Von der bei großen Schiffen mehr al armdicken 
Ankertro se bis hin zur dünnen Flaggenleine, von den Segeln bis zum sogenannten stehenden 
Gut, dem Tauwerk zur Verankerung und Abstützung der Masten, und zum laufenden Gut, dem 
ausgeklügelten Rigg für die Handhabung der Rahen und Segel eine olchen Segelschiffs, wa-
ren Hanffasern wegen ihrer sehr guten Widerstand fähigkeit gegen Wasser und aufgrund ihrer 
hohen Reißfe tigkeit und geringen Dehnfähigkeit da am be ten geeignete und damit unver-
zichtbare Ausgang material. Außerdem war teer- oder pechgetränktes Hanfwerg zum Kalfa-
tern, also zum Abdichten der Ritzen zwischen den Rumpf- wie den Deckplanken erforderlich; 
und Hanf war auch Be tandteil der ölgetränkten oder gewachsten wetterfesten Bekleidung der 
Seeleute. 

In welch gewaltigen Mengen Hanf für maritime Zwecke benötigt wurde, ei kurz an einigen 
Beispielen veranschaulicht. Für den Bau und die Ausstattung der viermastigen Karacke „Henry 
Grace a Dieu" (,,Great Harry") dem 1514 vom Stapel gelassenen Haupt chiff der Flotte de 
englischen Königs Heinrich Vill. , da mit einer Rumpflänge von etwa 50 m, einer Breite von 
ca. 12,5 m und einer Wa erverdrängung von 1.500 t, einer Bewaffnung von 43 chweren und 
141 Kanonen kleineren Kalibers sowie einer Besatzung von 700 Seeleuten und Soldaten zu den 
größten Schiffen einer Zeit zählte, wurden für die Kalfaterung, Takelung und Segelaus tattung 
wahrscheinlich wohl rund 220 t Hanfmaterial verbraucht, wobei ein Großteil davon für die Ab-
dichtung der Rumpf- und Deck beplankung aufgegangen sein dürfte.4 Beim originalgetreuen 
Nachbau de bewaffneten Handel chiff „Batavia", eine 1629 bereit auf einer er ten Fahrt 
an einem Riff vor der Küste Australiens gesunkenen, dreimastigen Ostindienfahrer , betrug 
1995 allein chon da Gewicht der 12 Segel au Hanfleinwand mit ihrer Ge amtfläche von 

3 Zur europäi chen Expan ion : RENE ALEXA DER MARBOE: Europa Aufbruch in die Welt. 1450-1700. Entdecker, 
Konquistadoren, Navigatoren und Freibeuter. Essen 2004 (dort auch eine Liste neuerer Literatur zum Thema). 
Zum O t eehandel und zu den Verschiebungen bisheriger Seehandelsrouten und -schwerpunkte iehe: Europäi-
sche Wirt chafts- und Sozialge chichte vom au gehenden Mittelalter bi zur Mitte des 17. Jahrhundert . Hg. von 
HERMA KELLE 13E z (Handbuch der europäi chen Wirt chaft - und Sozialge chichte 3). Stuttgart 1986. S. 286; 
DERS.: Spanien, die nördlichen Niederlande und der kandinavi ch-balti ehe Raum in der Weltwirtschaft und Po-
litik um 1600. ln : DERS: Kleine Schriften 1. Europa, Raum wirtschaftlicher Begegnung. Wie baden 1991 (Vier-
teljahr schrift für Sozial- und Wirtschaft ge chichte: Bei hefte, Nr. 92), S. 77- 120, hier vor allem S. 84-93 und 
L L4ff. owie die Zu ammenfa sung auf S. l 19f.; DERS.: Landverkehr, Flu s- und See chiffahrt im europäi chen 
Handel (Spätmittelalter bi Anfang de 19. Jahrhundert). ln : DERS: Kleine Schriften 1 ( .o.), S. 327-441, hier 
vor allem S. 365ff. und 375ff. Ygl. JEA MEYER/MARTINE ACERRA: Segel chiffe im Pul verdampf. Das Ringen um 
die Seeherrschaft in Europa. Bielefeld 1990. S. 34f. Zu den schiftbau- und navigationstechnischen Verbesserun-
gen ein allgemeiner Überblick bei KELLEN BE z, Landverkehr (s.o.), S. 33 1 ff. und 367-373. Zum Schiffstyp der 
Karavelle: BERNHARD HAGEDORN: Die Entwicklung der wichtigsten Schiffstypen bi in 19. Jahrhundert (Veröff. 
d. Vereins f. Hamburgi ehe Ge chichte 1 ). Berl in 1914, S. 56-58; ALFRED DUDSZUSIER EST HE RIITTIFRIEDRICH 
KR MREY: Da große Buch der Schiff typen. 2., bearb. Auflage, Berlin 1987, S. 165. Bojer: HAGEDORN ( .o.), S. 
78-92, vor allem S. 83f.; DUDSZUs/HENRIOT/KRUMREY (s.o.), S. 60f. Galeone: HAGEDORN (s.o.), S. 66f.; PETER 
KIRSCH: Die Galeonen. Große Segelschiffe um 1600. Koblenz 1988, S. 11 -44. Fleute: DUDSZU /HENRIOTIKRUM-
REY (s.o.), S. 103ff.; HAGEDORN (s.o.), s. 102- 110 und 11 2-1 18; LITTHAR EtcH/JOHA ES WE o: Schiffe auf 
druckgraphischen Blättern. Au gewählte Mei terwerke de 15. bi 17. Jahrhunderts. Rostock 2 1985, S. 114. 

4 „Henry Grace a Dieu'·: Schiffstyp Karacke: HAGEDOR (wie Anm. 3), S. 42f. und 66f.; DUDSZ /HE RIOT/KRUM-
REY (wie Anm. 3), S. l 52ff.; Abme ungen ebd., S. 131 f. Die Berechnung de Hantbedarfs nach den Angaben 
bei WER ER SOMBART: Der moderne Kapi tali mus. HislOri ch-systemati ehe Darstellung de gesamteuropäi-
schen Wirtschaftslebens von einen Anfängen bi zur Gegenwart. Erster Band: Die vorkapitali ti ehe Wirtschaft. 
Unveränd. achdr. der 2 .. neugearb. Auflage, München und Leipzig 1916 [München 1987], S. 767, wobei die 
dort angegebenen 1.7 11 Pfund entgegen den Bedenken Sombart al Schiffspfund genommen wurden, da ich 
andern fa ll s, wie auch Sombart bemerkt, ein unglaubwürdig niedrige Gewicht für das Rigg ergeben würde. Für 
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knapp 1200 m2 eine Tonne. Dabei ist anzumerken, da Schiffe mei t eine komplette Zweit-
ausstattung an Segeln sowie natürlich Ersatzankertrossen und einen großen Vorrat an weiterem 
Tauwerk müführten, um Schäden an der Takelage unterwegs beheben zu können. Das Gewicht 
der Takelage der „Batavia", Tauwerk unter chiedlicher Stärke mit einer Gesamtlänge von 21 
km, ließ sich nicht ermitteln, übertrifft da der Segel aber mit Sicherheit um ein Vielfaches: Al-
lein schon das Großstag, nach der Ankertrosse an Bord eines Segel chiffes das stärk te Tau, 
welches den Unterma t de bei der „Batavia" vom Kiel bi zum Flaggenknopf 55 m hohen 
(knapp halb o hoch wie der Turm de Freiburger Mün ters), au drei übereinander tehenden 
Rundhölzern zusammengesetzten Großmastes nach vorn abstützte, hat einen Durchmesser von 
14,4 cm.5 In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde nach Krünitz' ,,Oekonornische En-
cyclopädie" für den Bau eine dreima tigen Krieg schiffe neben 4.000 (!) Stück au gewach-
ene Eichen für Spanten, Deck balken und Rumpf- und Decksplanken owie weiterem Holz, 

u.a. für die Masten, Stengen, Spieren und Rahen, 110 Tonnen aus Hanf geschlagenes Tauwerk 
für das Rigg benötigt. Dabei ist in dieser Angabe weder der mitgeführte Vorrat an Trossen und 
Tauwerk noch das Gewicht der aus Bahnen von Hanfleinen zusammengenähten Segel ge-
schweige der Bedarf an hänfenem Kalfaterwerg eingerechnet. Daraus dürfte sich übrigens auch 
der offenkundige Unterschied im Gewicht de benötigten Hanfmaterial zwischen die em Bei-
spiel und den Angaben für die in den Abmessungen ähnlich großen, rund 250 Jahre früher ge-
bauten „Henry Grace a Dieu' erklären.6 

Nun war die Mehrzahl der Handel - und Tran port chiffe und der Schiffe für die Küsten-
und Hochseefischerei mit Sicherheit deutlich kleiner al die mangels anderer Bei piele eben 
angeführten großen Schiffe und der durchschnittliche Hanfbedarf für deren Bau und Aus-
rüstung lag entsprechend mehr oder weniger weit unter den eben angeführten Angaben. Aller-
ding i t dabei die Größe der Handels- und Fischereiflotten der europäischen Seemächte zu 
berück ichtigen: Um die Mitte de 17. Jahrhundert betrug die Zahl der in Europa vorhande-
nen, seegängigen Segelschiffe insgesamt etwa 20.000 bis 25.000. 15.000 davon und damit mehr 
als die addierten Schiffsbestände der übrigen europäischen Seemächte zusammen fuhren unter 
der Flagge der Generalstaaten, der damals mit weitem Ab tand führenden Seehandelsmacht 
Europas.7 Ange icht dieser Zahl verwundert e nicht, das die Niederlande damals als „Fuhr-

die ebenfalls viermastige, 1566 vom Stapel gelaufene Karacke , Adler von Lübeck", die von ähnlichen Dimen-
sionen und ähnlich tark bewaffnet war wie die „Great Harry", gibt PAUL JACOB MARPERGER: Au führUche Be-
schreibung des Hanffs und Flachs und der daraus verfertigten Manufacturen/ onderlich des Zwirns/ der Lein-
wand und Spitzen ... Leipzig 1710 (vgl. Teil I de Beitrags in: Schau-ins-Land 125 (2006), S. 77f. mit Anm. 18) 
im Kapitel über die Seilerei unter Berufung auf eine „Lübecki ehe Chronik" an, ,,das gro e Ancker=Tau [sei] 
dick gewesen 24 Daumen im Diameter, da gesamte Tau- und Tackelwerck aber zu dem gantzen Schiff [habe] 
1140 Zentner [- 57 TonnenJ gewogen .. ./ und zu den Segeln [seien] 116 Stück [Ballen] Leinwand verbrauchet 
worden" (MARPERGER, s. 164). 

5 Die Maßangaben und die Errechnung des Gewicht der Segel nach den Informationen auf der Internetseite der 
Bataviawerft: www.bataviawerf.nl/batavia_zeilen.html, der Großstagdurchmesser nach www.bataviawerf.nl/ba-
tavia_ ver-stagingen.html (eingesehen am 15.07.06). Eine telefonische und per E-Mail erneuerte Anfrage bezüg-
lich de Gewichts der Takelage blieb leider unbeantwortet. Als Anhalt punkt: Allein chon da aus ru i ehern 
Hanf gefertigte Ankerkabel (-tau) der königlich-norwegischen Fregatte „Kong Sverre" von 1864 wog 4 Tonnen; 
für einen Tran port von der Reeperbahn zur Werft durch die Straßen von T~nsberg waren 120 Seeleute erfor-
derlich· siehe JA BOJER YlNDHEIM: The Hi tory of Hemp in Norway. In: Journal of Industrial Hemp 7, H. l 
(2002), S. 89-103, hier S. 98; im Internet unter: www.hempreport.com/iha/pdf/J237 .pdf (eingesehen am 
15.09.06). 

6 JOHAN GEORG KRüNlTZ: Oeconomische Encyclopädie oder allgemeine Sy tem der Land-, Haus- und Staats-
Wirth chaft in alphabetischer Ordnung. Bd. l-242. Berlin 1773-1858 (im Internet unter: www.kruenitzl.uni-
trier.de; die vorliegende Arbeit verwendet diese Internetversion de Lexikon . Bei der Übernahme von Zitaten 
wurden gelegentliche Schreibfehler owie die oftmal innent teilende Kommasetzung till chweigend berei-
nigt), hier Bd. 50 ( 1790), Stichwort „Kriegs=Flotte", S. 354ff. 

7 Duoszus/HENRIOT/KRUMREY (wie Anm. 3), s. 103; die elbe Zahl 16.000 bei HELMUT DIWALD: Der Kampf um 
die Weltmeere. München-Zürich 1980, S. 256; ebenso HErNZ NEUKIRCHEN: Seemacht im Spiegel der Ge chichte. 
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mann Europas" galten, der auch den weit überwiegenden Teil der Seeschifffahrt mit dem Ost-
seeraum abwickelte.8 

Bei der Einschätzung des maritimen Hanfbedarfs in der frühen Neuzeit gilt es auch zu 
berücksichtigen, dass es nicht mit dem beim Bau eines Schiffes notwendigen Aufwand an 
Hanfmaterial getan war, sondern dass die Beanspruchung durch die Elemente immer wieder 
die Ausbesserung der Kalfaterung, die Erneuerung altersschwach gewordenen Materials, die 
Ersetzung mürbe gewordener oder vom Sturm zerfetzter Segel und gerissener Taue und Leinen 
erforderlich machte. Dazu kam bei der Küstenfischerei und vor allem beim intensiven He-
ringsfang der enorme Bedarf an Fischernetzen, die meist nach einer Fangsaison ersetzt werden 
mussten. Allein die in diesem Metier führende Fischereiflotte der Niederlande zählte in der er-
sten Hälfte des 17. Jahrhunderts zwischen 1.500 und 2.000, möglicherweise sogar 3 .000 
Schiffe, sogenannte Heringsbüsen (Abb. 2).9 Der Gesamtwert der dabei eingesetzten, aus Hanf-
garn geknüpften Fischereinetze belief sich Ende des 16. Jahrhunderts auf mehr als 2 Millionen 
Gulden (fl). 10 Schon aufgrund dieser wenigen Schlaglichter lässt sich auch ohne Vorliegen kon-
kreter Gesamtmengenangaben ermes en dass allein schon die seit Beginn des 16. Jahrhunderts 
deutlich anwachsende Seeschifffahrt gewaltige, in diesen Dimensionen bis dahin ungekannte 
Mengen an Hanf benötigte und verbrauchte. Nicht zu vergessen ist dabei der - allerdings wohl 
deutlich geringere - Hanfbedarf für die Binnen chifffahrt, für die bei günstigen Wind- und 
Flussverhältnissen bi sweilen segelgetriebenen, streckenweise aber auch an Hanftauen mit 
Menschen- oder Pferdekraft getreidelten Frachtschiffe und -kähne, die den Rhein und - soweit 
schiffbar - seine Nebenflüsse als bedeutendste Verkehrsader Mitteleuropas befuhren. 11 Auch 
für die Herstellung und Ausstattung dieser Flussschiffe war Hanf ein unverzichtbares Material 
und sogenannter Oberländer Hanf, also solcher aus dem Oberrheingebiet, spielte eine bedeu-
tende Rolle. 12 

o.O. 1988, S. 180. Leider bleiben alle drei Werke einen Quellennachweis schuldig. 20.000-25.000 Seeschiffe in 
Europa insgesamt, davon 15.000-16.000 niederländische nennt ERNST BAASCH: Holländische Wirtschaftsge-
schichte (Handbuch der Wirtschaftsgeschichte). Jena 1927. S. 321 mit Anm. 5, do11 Literaturhinweise. SoMBART 
(wie Anm. 4), Zweiter Band: Das europäi ehe Wirt chaftsleben im Zeitalter de Frühkapitalismus, vornehmlich 
im 16., 17. und 18. Jahrhundert. S. 282, geht davon aus. dass die holländische Handelsflotte ,,sicher im 17., v iel-
leicht auch noch in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts die größte Europas" war. 

8 Schon in den Dreißigerj ahren des 16. Jahrhunderts liefen jährlich 400-600 holländische Schiffe den Danziger Ha-
fen an und im Jahr 1608 passierten laut Sundzollregister 4.362 Schiffe aus den Niederlanden den Öresund, das 
waren 66,3 % der Gesamtzahl von 6.582 Passagen. Für die Jahre J 661- 1670 wird die Zahl der Sunddurchfahr-
ten für beladene holländische Schiffe mit 14.342. für solche, die nur in Ballast fuhren, mit 13.807 angegeben, 
wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass die zunehmend größeren Fracht chiffe, deren Anteil an der Han-
delsschifffahrt seit 1600 deutlich stieg, die Ostseefahrt mehrmals im Jahr unternahmen. Zu diesen Angaben siehe: 
Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19. Jahr-
hunderts . Hg. von IuA MTECK (Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte 4 ). Stuttgart 1993, 
S. 163, sowie KELLENBE z, Handbuch (wie Anm. 3), S. 286f.: DERS., Landverkehr (wie Anm. 3), S. 370 und 376; 
LUDWIG BEUTIN: Die britische Navigationsakte von 165 1. In : Die Welt als Geschichte 12 (1952), S. 44-53, hier 
S. 49, Anm . 12. 

9 Zu diesem Schiffstyp siehe HAGEDORN (wie Anm. 3), S. 92-95. 
10 BAASCH (wie Anm. 7), S. 58f. mit Anm. 2 auf S. 59. Für die Mitte de 17. Jahrhunderts wird laut Baasch der Brut-

toertrag der holländischen Heringsfischerei in guten Jahren mit 2 1-22 Mill ionen tl veranschlagt. Ausführlich zur 
niederländischen Seefischerei in der frühen Neuzeit ebd. S. 56-74. 

11 Zur Rheinschifffahrt vgl. den informativen Abriss von CLEMENS VON Looz-CoRSWAREM: Zur Entwicklung der 
Rheinschiffah1t vom Mittelalter bis in l 9. Jahrhundert (veröffentlicht in: Düs eldorf und seine Häfen, 1996, aus 
Anlaß des l 00jährigen Hafenjubiläums); im Internet unter: www.duesseldorf.de/stadtarchiv/stadtgeschichte/auf-
saetze/Zur-EntwickJ-d-Rheinschiffahrt.pdf. Vor allem zu den verschiedenen Typen von Frachtschiffen auf dem 
Rhein und ihrer Entwicklung siehe WERNER BöcKING: Schiffe auf dem Rhein in drei Jahrtau enden. Die Ge-
schichte der Rheinschi ffahrt. Moers 1979 (Bildband) und 1980/81 (Textband). 

12 VOLLRATH VOGELMANN: Der Hanfbau im Großherzogtum Baden. Karlsruhe 1840: Der Hanfbau und sei ne Berei-
tung im Bezi rke Emmendingen. Eine Anleitung zur bessern Behandlung die es wichtigen Produktes, sei nen fleißi-
gen Anptlanzem gewidmet von dem landwirthschaft lichen Bezirksverei n Emmendingen. Freiburg 1850, S. 23. 
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Abb. 2 Jan Porcellis (ca. 1584-1632) Heringsbüse, ungefähr 40 Lasten groß. Wie die Schiffe am linken und rech-
ten Bildrand sowie in der Bildmitte ze igen, konnten bei der Büse zum besseren Arbeiten mit den Fischernetzen die 
Masten umgelegt werden. Zum Aussetzen und Einholen der Netze besaßen die Büsen mittschiffs in der Bordwand 
eine breite Öffnung, wie sie bei dem Schiff im Vordergrund deutlich zu sehen ist (aus: E1c H/WEND [wie Anm. 3] . 

S. 75). 

Ebenfalls nicht zu vergessen sind die Mengen an Hanf, die ange ichts der im 16. Jahrhun-
dert, vor allem in dessen erster Hälfte, deutlichen und auch von den Zeitgenossen selbst wahr-
genommenen Bevölkerungszunahme13 im Binnenland in wachsendem Umfang benötigt und 
verbraucht wurden: außer zur Gewinnung von Hanföl und für die Herstellung von Zwirn für 
Schuster und Sattler sowie für Stricke, Seile und Taue vor allem auch zur Deckung des mit dem 
Bevölkerungswachstum steigenden Bedarfs an Webgarn für Hanfleinwand. Als „gröbste unter 
allen Gattungen von Leinwand wurde diese nicht nur mehrentheils zu den Packtüchern, in wel-
che die Kaufleute ihre Waaren einzuschlagen pflegen, zu Säcken, Segeln u.s.w. gebraucht", und 
für die Planen der manchmal sechs- und achtspännigen großen Frachtfuhrwerke im Fernhan-
del verwandt, sondern man webte „an manchen Orten ... , wo eine gute Art Hanf gebauet wird, 
die oft dem Flachse nichts nachgiebet, .. . auch aus dem Hanfe, zumahl wenn solcher fein ge-
hechelt und so viel möglich fein gesponnen wird, eine gute Leinwand ... , die auf eben die Art 
wie die flächsene [d.h. auch als Kleiderstoff] gebraucht werden kann und gebraucht wird . Be-
sonders hält diese Leinwand vortrefflich, und wird bey zweckmäßiger Bleichanstalt auch sehr 
weiß." 14 Marcandier schreibt in seiner Abhandlung über den Hanf, man verfertige durch die 

13 WrLHELM ABEL: Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Deutschland. Göttingen 3 1986, S. 26f. ; Wt -
FRIE D SCHULZE: Deutsche Geschichte im 16. Jahrhundert (Neue Hi torische Bibliothek). Frankfurt a.M. 1987, S. 
23-26. 

14 KR ÜN ITZ (wie Anm. 6), Bd. 76 ( 1799), Artikel „Leinwand", S. 442-473, hier S. 462f. 
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All die e Faktoren führten in ihrem Zusammenwirken zu einem ungeheuren Auf chwung der 
Segelschifffahrt, die vom 16. bis weit ins 19. Jahrhundert hinein ihre Blütezeit erlebte.3 

Und gerade Hanf war für den Bau und die Au rüstung eine hoch eetauglichen Segelschif-
fes neben Holz für Rumpf, Masten und Rahen sowie Ei en für Nägel , Scharniere, Draht, on-
stige Beschlagteile, Anker und Kanonen - soweit letztere nicht au Bronze oder Messing ge-
gossen wurden - ein unentbehrlicher Roh toff. Von der bei großen Schiffen mehr al armdicken 
Ankertro se bi s hin zur dünnen Flaggenleine, von den Segeln bis zum sogenannten stehenden 
Gut, dem Tauwerk zur Verankerung und Abstützung der Masten, und zum laufenden Gut, dem 
au geklügelten Rigg für die Handhabung der Rahen und Segel eine olchen Segelschiff , wa-
ren Hanffasern wegen ihrer sehr guten Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und aufgrund ihrer 
hohen Reißfe tigkeit und geringen Dehnfähigkeit das am be ten geeignete und damit unver-
zichtbare Ausgangsmaterial. Außerdem war teer- oder pechgetränktes Hanfwerg zum Kalfa-
tern, al o zum Abdichten der Ritzen zwi chen den Rumpf- wie den Deckplanken erforderlich; 
und Hanf war auch Bestandteil der ölgetränkten oder gewach ten wetterfesten Bekleidung der 
Seeleute. 

In welch gewaltigen Mengen Hanf für maritime Zwecke benötigt wurde, ei kurz an einigen 
Beispielen veranschaulicht. Für den Bau und die Ausstattung der vierma tigen Karacke „Henry 
Grace a Dieu" (,,Great Harry"), dem 1514 vom Stapel gela senen Hauptschiff der Flotte des 
engli chen König Heinrich VIII ., da mit einer Rumpflänge von etwa 50 m, einer Breite von 
ca. 12,5 m und einer Wasserverdrängung von 1.500 t, einer Bewaffnung von 43 chweren und 
141 Kanonen kleineren Kalibers sowie einer Be atzung von 700 Seeleuten und Soldaten zu den 
größten Schiffen seiner Zeit zählte, wurden für die Kalfaterung, Takelung und Segelau stattung 
wahrscheinlich wohl rund 220 t Hanfmaterial verbraucht, wobei ein Großteil davon für die Ab-
dichtung der Rumpf- und Deck beplankung aufgegangen ein dürfte.4 Beim originalgetreuen 
Nachbau de bewaffneten Handel chiff „Batavia", eine 1629 bereit auf einer er ten Fahrt 
an einem Riff vor der Küste Australiens gesunkenen, dreima tigen Ostindienfahrers, betrug 
1995 allein chon da Gewicht der 12 Segel au Hanfleinwand mit ihrer Ge amtfläche von 

3 Zur europäischen Expan ion: RENE ALE A DER MARBOE: Europa Aufbruch in die Welt. 1450- 1700. Entdecker, 
Konqui tadoren, Navigatoren und Freibeuter. Essen 2004 (dort auch eine Liste neuerer Literatur zum Thema). 
Zum O tseehandel und zu den Verschiebungen bisheriger Seehandelsrouten und -schwerpunkte siehe: Europäi-
che Wirt chafts- und Sozialgeschichte vom au gehenden Mittelalter bi zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Hg. von 

HERMA KELLE BE z (Handbuch der europäischen Wirt chaft - und Sozialge chichte 3). Stuttgart 1986, S. 286; 
DERS.: Spanien, die nördlichen iederlande und der skandinavi ch-balli ehe Raum in der Weltwirt chaft und Po-
litik um 1600. In: DER : Kleine Schriften 1. Europa, Raum wirtschaftlicher Begegnung. Wie baden 1991 (Vier-
teljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaft ge chichte: Beihefte. Nr. 92), S. 77-120, hier vor allem S. 84-93 und 
l 14ff. owie die Zusammenfa ung auf S. l l 9f.; DERS. : Landverkehr. Flu s- und Seeschiffahrt im europäischen 
Handel (Spätmittelalter bi Anfang des 19. Jahrhundert ). In : DERS: Kleine Schriften 1 ( .o.), S. 327-441, hier 
vor allem S. 365ff. und 375ff. Vgl. JEAN MEYERIMARTJ E ACERRA: Segelschiffe im Pulverdampf. Da Ringen um 
die Seeherr chaft in Europa. Bielefe ld 1990, S. 34f. Zu den schiftbau- und navigationstechnj chen Verbes erun-
gen ein allgemeiner Überblick bei KELLE BENZ, Landverkehr (s.o.), S. 33 1 ff. und 367-373. Zum Schiff typ der 
Karavelle: BERNHARD HAGEDORN: Die Entwicklung der wichtigsten Schiffstypen bis in 19. Jahrhundert (Veröff. 
d. Verein f. Hamburgi. ehe Geschichte 1 ). Berlin 1914, S. 56-58; ALFRED Duoszus/ERNEST HE RIOTIFRIEDRICH 
KRUMREY: Das groß Buch der Schiff typen. 2., bearb. Auflage. Berlin 1987 .. 165. Bojer: HAGEDORN ( .o.), S. 
78-92, vor allem S. 83f.; Duoszus/H ENRIOT/KRUM REY ( .o.), S. 60f. Galeone: HAGEDOR (s.o.), S. 66f.; PETER 
KrRSCH: Die Galeonen. Große Segelschiffe um 1600. Koblenz 1988, S. l 1-44. Fleute: Duoszus/HE RIOT/KRuM-
REY ( .o.), S. 103ff.; HAGEDORN (s.o.), S. 102- 110 und 11 2- 1 18; LOTHAR E1CH/]OHA ES WEND: Schiffe auf 
druckgraphischen Blättern. Ausgewählte Mei terwerke des 15. bi 17. Jahrhundert . Ro tock 21985, S. 11 4. 

4 ' Henry Grace a Dieu": Schiff typ Karacke: HAGEDOR1 (wie Anm. 3), S. 42f. und 66f.; Duo z S/HE RIOT/KR M-
REY (wie Anm. 3), S. 152ff.· Abme ungen ebd .. S. 13 1 f. Die Berechnung de Hanfbedarf nach den Angaben 
bei WER ER SOMBART: Der moderne Kapitalismus. Hi torisch- ystemati ehe Darstellung de gesamteuropäi-
schen Wirtschaftslebens von einen Anfängen bi s zur Gegenwart. Erster Band: Die vorkapitalisti ehe Wirtschaft. 
Unveränd. Nachdr. der 2., neugearb. Auflage, München und Leipzig 1916 [München 1987]. S. 767, wobei die 
dort angegebenen 1.7 11 Pfund entgegen den Bedenken Sombarts als Schiff pfund genommen wurden, da ich 
andemfall , wie auch Sombart bemerkt. ein unglaubwürdig niedriges Gewicht für das Rigg ergeben würde. Für 
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den Mündung armen de Rheins lag, waren deshalb neben den Hanfimporten au dem Balti-
kum auch die Hanfanbaugebiete am Oberrhein von großem Intere se. Es gelang dem hollän-
dischen Handel in der frühen Neuzeit weitgehend, die oberrheinischen Lande vor allem hin-
sichtlich des dort stark ausgedehnten Tabak-, Krapp- (Pflanze zum Rotfärben) und Hanfbau 
seiner kommerziellen Vorherr chaft zu unterwerfen. Vor allem in großen Teilen der Ortenau 
und de Hanauer Lande , aber auch im Brei gau gehörten der Anbau von Hanf und ein Ver-
kauf in Ausland, vorwiegend in die Niederlande, vom 16. bi in 19. Jahrhundert zu den 
haupt ächlichsten Einnahmequellen. 19 Die Möglichkeit, vom Oberrhein Hanf zu importieren, 
war für Holland auch deshalb bedeutsam, weil in Krieg zeiten, etwa während der Seekriege 
mit England in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhundert , da Nadelöhr des Öresund , da bei 
der Be chaffung von baltischem und ru ischem Hanf zu pa ieren war, leicht blockie1t wer-
den konnte und überhaupt die Einfuhr auf dem Seeweg in Krieg zeiten immer mit der Gefahr 
verbunden war, dass selbst Handels- und Transport chiffe neutraler Staaten aufgebracht wur-
den, wenn sie sogenannte Konterbande geladen hatten, al o krieg wichtige Waren, die für den 
Kriegsgegner bestimmt waren. Und Hanf zählte in Kriegszeiten eindeutig zur Konterbande.20 

Dabei gab e keineswegs eine durchgängige Frachtschifffahrt vom Hochrhein oberhalb Ba-
sels bis hinunter nach Holland. Stapelrechte und Schifferprivilegien machten bei der Fracht-
fahrt auf dem Rhein wiederholte Umladen erforderlich. Schließlich bildete die Fe! en trecke 
zwischen Bingen (Binger Loch) und St. Goar einen sehr gefährlichen und bei niedrigem Was-
erstand für Lastschiffe unpas ierbaren Stromabschnitt, was dann die Überbrückung dieser 

Strecke per Landtransport nötig machte.21 Das tat dem Handel a1Ierdings keinen Abbruch. So 
wurde der für den auswärtigen Verkauf bestimmte Hanf aus den oberrheinischen Anbaugebie-
ten etwa in den au ge prochenen Hanfbaugemeinden de Hanauerlande , der Gegend um Kehl , 
von Maklern im Auftrag großer Handel häuser in Straßburg und anderen Städten aufgekauft 
und von dort nach Holland, Belgien, Nordfrankreich England exportiert, wo aus dem angelie-
ferten Rohmaterial, in er ter Linie der von den kräftigeren, weiblichen Pflanzen tammende 
Seilerhanf, Schiffstaue und Segel hergestellt wurden. Um 1660 kauften Straßburger Kaufleute 
allein au den Bezirken Achern und Bühl jeweils 5000 Zentner Hanf auf. Aber auch Agenten 
im Auftrag von Seilereien in Cannstatt, Augsburg, Frankfurt, Mainz, Reutlingen und Ba el tra-
ten in Erscheinung.22 Spätesten im 17. Jahrhundert gelangte Hanf au den Gegenden um Bühl, 
Achern, Lichtenau, Kehl, Renchen, Offenburg und Lahr zum Weiterverkauf auf die Osterme e 
nach Frankfurt am Main, zumindest im späten 18. Jahrhundert der „Hauptort für Deutschland, 

19 WILLI A. BoELCKE: Wirt chaft ge chichte Baden-Württembergs on den Römern bi heute. Stuttgart 1987. S. 
151 ; OSKAR TE BERT: Die Binnen chiffahrt. Ein Handbuch für alle Beteiligten, 1. Bd. Leipzig 191 2. S. 56f.: 
EBERHARD GarHEIN: Ge chicht]jcbe Entwicklung der Rheinschiffahrt im XIX. Jahrhundert (Die Schiffahrt der 
deutschen Ströme 2). Leipzig 1903, S. 4ff. Gleichzeitig spielten die Oberrheinlande eine bedeutende Rolle als 
Absatzgebiet für die niederländische Exportwirtschaft. Noch im 18. Jahrhundert versorgte Holland „mittelst der 
Schiffahrt auf dem Rheine ... Saarbrück, Zweibrücken, Baden , Würtemberg, Elsaß, Breißgau, Spirbach, beinahe 
die ganze Schweiz, Metz, Lothringen etc. mit Droguerey= und Spezerei=Waaren, Fischen, Oelen etc.; dagegen 
brachten sie zurück: Holz, Rhein= und Mosel er Wein, Pottasche, Eisen etc.". KR · NITZ (wie Anm. 16), S. 742f. 

20 Laut MARPERGER (wie Anm. 4), S. 221 f. heißt es „in dem 6. Articul de Tracrats von der Marine A[nno] 1648. 
zwi chen dem König in Spanien und den Herrn General Staaten der ereinigten Niederlande auffgerichtet/ ... 
daß unter den ahmen der Contrabanden und verbotenen Kauffmann chafften/ auch ollen ver tanden und be-
griffen seyn/ alle Zurüstung/ so zum Kriegs= und Orlogs=Gebrauch geartet und gemachet isr/ darunter dann auch 
Hanff/ Flachs und Leinwand/ weil aus den ersten das zu Orlog [Kriegs]=Schiffen benöthigte Thauwerck/ item 
der Zwilch zu Sand- und Pulver-Säcken/ zu Zeiten und Soldaten-Hembdem kann gemacht werden/ verstanden 
wird". 

21 TEUBERT (wie Anm. 19), S. 16f. und 25f.; BöcKING, Textband (wie Anm. 12), S. 81-84 und 121ff.; Looz-C0RS-
WAREM (wie Anm. 12), s. 2f. 

22 B0ELCKE (wie Anm. 19), S. 151 ; WILHELM SCHADT: Der Hanfbau im badi chen Hanauerland. ln: Die Ortenau 52 
(] 972), S. 148-164, hier S. 148f. und 158; DERS.: Der Hanfanbau. ln: KURT KLEIN: Land um Rhein und Schwarz-
wald. Die Ortenau in Ge chichte und Gegenwart. Kehl 1978, S. 265-268, hier S. 266f. 
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wo Reinhanf (unrecht [fäl chlicherwei e] Rheinhanf) , owohl Strähn- als Spinnhanf mit Vor-
theil commitiret wird". An der Verschiffung des Hanfs auf dem Rhein beteiligten ich bei-
spielsweise in Greffern (heute Gemeinde Rheinmün ter, Krei s Ra tatt) damals auch einheimi-
sche Handels- und Schiffleute.23 

lm ortenaui chen 1557- 1701 und wieder 1771-1805 vorderö terreichischen Marktflecken 
Achern pielte der Anbau von Hanf späte ten eit dem ausgehenden 15. Jahrhundert eine be-
deutende Rolle, wie die au den 1480 für Ober- und 1563 für Unterachern erla senen Rege-
lungen zu Einrichtung, Betrieb und Eigentum verhältni sen der Hanfrötzen oder -ree en sowie 
der Benutzung ordnung für die Hanfpleueln au dem Jahr 1580 zu ersehen i t. 24 Ein Großteil 
der Acherner Hanfproduktion wurde nach Württemberg, Bayern, dem Rheinland und nach 
Holland ausgeführt. Um die Qualität ihres für den auswärtigen Verkauf be timmten Hanfe zu 
sichern, gaben sich die zunftmäßig organisierten Hänfer in beiden O1ten im Jahr 1578 eine ei-
gene Ordnung. Sie regelte in erster Linie Fragen der Produktprüfung durch die bestellten Hanf-
Jasser (Hanfprüfer) auf die Qualitätsstufe von Kaufmannsgut, welche ausschließlich zum Ver-
kauf gelangen ollte. Um die geprüfte Qualität de Achemer Hanf zu dokumentieren und auf 
auswärtigen Märkten unverwechselbar zu machen, ollten die Säcke, in denen die von den 
Hanffassern für gut befundene Ware verpackt wurde, mit dem Acherner Siegelzeichen, einem 
halben Adler und dem halben ö terreichi chen Binden child, gekennzeichnet werden. Zur Ver-
hinderung von Betrug mit den leeren Säcken sollten zu ätzlich alle Vierteljahre Blechmarken 
geprägt werden, auf denen ein lateini sche A für den Herkunftsort, die Jahreszahl sowie das je-
weilige, von 1 bi 4 durchnummerierte Jahresquartal eingeschlagen wurde.25 Anhaltspunkte für 
die Bedeutung de Hanfanbaus und den Produktion umfang in ausgesprochenen Hanfbauge-
meinden am Oberrhein in der frühen Neuzeit vermitteln, wenn auch als isolierte Einzelinfor-
mation, die Angaben eine Gefällverzeichni sses au der Zeit um 1520 für das bei Kehl gele-
gene, neun Gemeinden umfas ende hanau-lichtenbergische Amt Will tätt. Danach lässt ich 
au dem fälligen Hanfzehnten eine Jahre ernte von 25 000-26 000 Schaub (Bund) Hanf er-
rechnen. Für da Jahr 1676 ergibt sich a!Jein für den Flecken He elhur t (heute Ort teil von 
Willstätt) aufgrund der Einnahmen aus dem Hanfzehnten in Höhe von 2040 Schaub eine Jah-
resernte von reichlich 20 000 Schaub Hanfstängel.26 Um 1540 lebten in Bühl, Oberweier, Vim-
buch und Oberbruch über 200 Familien vom Hanfbau.27 

Das bedeutendste Zentrum der Hanfproduktion und vor allem -verarbeitung ebenso wie de 
Handel mit Hanf war in der Ortenau die 18 km Luftlinie nördlich von Kenzingen gelegenen 
Stadt Lahr, die eit 1629 im Be itz der Grafen von a au war. Aus der Linie a au-Oranien 
tammten bekanntlich die Statthalter, die die iederlande im Freiheit kampf gegen Spanien ge-

führt hatten - durchau denkbar, da die er Umstand zu den Verbindungen im Hanfhandel in 
die Niederlande beigetragen hat. ,,Die vorzügliche Beschaffenheit der Böden in der vor Lahr 
liegenden Ebene für den Anbau de damal wichtigsten Web toffrohmaterial , des Hanf , hat 
den Lahrer Handel aus diesem Gegenstand ent tehen lassen. Die Beobachtung, daß Kaufleute 
aus dem unteren Hanauerland nach Lahr und Umgebung kamen um Hanf und Zwilch [dop-
pelfädiges Gewebe] zu kaufen , verleitete die Lahrer, den Handel mit diesen Artikeln selb t an 

23 LUDWIG UIBEL: Hanf rötzen in Lichtenau heißt auch, um Wa er kämpfen. In: Die Onenau 81 (2001 ), S. 371-
398, hier S. 378. Das Zitat in J0HA KARL GOTTFRIED JACOBSSO : Technologi ches Wörterbuch oder alphabe-
ti ehe Erklärung aller nützlichen mechani chen Kün te, Manufakturen. Fabriken und Handwerker. Bd. 1-8. Ber-
lin-Stettjn 1781 -1795. hier Bd. 2, G-L ( 1782), Stichwort „Hanf'•. S. 209f. 

24 Vgl. Teil I dieses Beitrag. in: Schau-ins-Land 125 (2006), S. 73- 102. hier S. 1 OOff. 
25 EuGEN BECK: Eine Acherner Hänferordnung vom Jahr 1578. In : Die Ortenau 33 (1953). S. 141 - 144; mit wort-

genauem Abdruck der einschlägigen Texte: RAINER VOGT: Die Hänferordnung von 1578 und der Hanfbau in 
Oberachern und Achern. ln : Acherner Rückblicke 1 (200 1 ), S. 32-46. 

26 SCHADT, Hanfanbau Hanauerland (wie Anm. 22), S. 149 und 150: DERS., Hanfanbau (wie Anm. 22). S. 265. 
27 HERMA BAIER: Wirtschaft geschichte der Ortenau. (n: Die Ortenau 16 ( 1929), S. 2 17-286, hier S. 250. 
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Abb. 2 Jan Porcellis (ca. 1584-1632) Heringsbüse, ungefähr 40 Lasten groß. Wie die Schiffe am linken und rech-
ten Bildrand sowie in der Bildmitte zeigen, konnten bei der Büse zum besseren Arbeiten müden Fischernetzen die 
Masten umgelegt werden. Zum Aussetzen und Einholen der Netze besaßen die Büsen mittschiffs in der Bordwand 
e ine bre ite Öffnung, wie sie be i dem Schiff im Vordergrund deutlich zu sehen i t (aus: E1CH/W END [wie Anm. 3], 

S. 75). 

Ebenfalls nicht zu vergessen sind die Mengen an Hanf, die angesichts der im 16. Jahrhun-
dert, vor allem in dessen erster Hälfte, deutlichen und auch von den Zeitgenossen selbst wahr-
genommenen Bevölkerungszunahme 13 im Binnenland in wachsendem Umfang benötigt und 
verbraucht wurden: außer zur Gewinnung von Hanföl und für die Herstellung von Zwirn für 
Schuster und Sattler owie für Stricke, Seile und Taue vor allem auch zur Deckung des mit dem 
Bevölkerungswachstum steigenden Bedarf an Webgarn für Hanfleinwand. Als „gröbste unter 
allen Gattungen von Leinwand wurde diese nicht nur mehrentheils zu den Packtüchern, in wel-
che die Kaufleute ihre Waaren einzuschlagen pflegen, zu Säcken, Segeln u.s.w. gebraucht", und 
für die Planen der manchmal sechs- und achtspännigen großen Frachtfuhrwerke im Fernhan-
del verwandt, sondern man webte „an manchen Orten ... , wo eine gute Art Hanf gebauet wird , 
die oft dem Flachse nichts nachgiebet, ... auch aus dem Hanfe, zumahl wenn solcher fein ge-
hechelt und so viel möglich fein gesponnen wird, eine gute Leinwand ... , die auf eben die Art 
wie die flächsene [d.h. auch als Kleiderstoff] gebraucht werden kann und gebraucht wird. Be-
sonders hält diese Leinwand vo1trefflich, und wird bey zweckmäßiger Bleichanstalt auch sehr 
weiß." 14 Marcandier schreibt in einer Abhandlung über den Hanf, man verfertige durch die 

13 WILHELM ABEL: Massenarmut und Hungerkri sen im vorindustrie llen Deutschland. Göttingen 31986, S. 26f.; W1 -
FRI ED SCHULZE: Deutsche Geschichte im 16. Jahrhundert (Neue Histori sche Bibliothek). Frankfurt a.M. 1987. S. 
23-26. 

14 KRÜN ITZ (wie Anm. 6), Bd . 76 ( l 799), Artikel „Leinwand", S. 442-473, hier S. 462f. 
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Abb. 3 Vortrocknen der Hanf tängel auf freiem Feld. Laut der italieni chen Anleitung zum Hanfbau von 1741. au 
der die e bbildung tammt. wurden die Hanfstängel, die bei der Ernte nicht wie mei t am Oberrhein .,geliechr·, 
also samt Wurzeln au der Erde gezogen, sondern mit dem ichelähnlichen In trument im Vordergrund (ja/cestolfal-
cione) knapp über dem Boden abge chninen wurden, auf dem im ordergrund abgebildeten Bock oder Reiter zu 
Büscheln zu ammengelegt und mit dem unteren Ende nach oben in Pyramiden zum Trocknen aufge tellt (au : Col-
tivazione della canape. In truzione di tre pratici cente~i Fabrizio Berti , Innocenzio Bregoli, et Antonio Pallara. 

Raccolte dal cavaliere Giovanni ntonio Berti cente e. Bologna 1741 ). 

ganze Gemeinden in gro en Schaden gestürtzet worden" seien; durch obrigkeitliche Anord-
nungen sei dieser Gefahr aber begegnet worden: 

Es ist .. erstlich das Dörren in Häusern und Stuben bey hoher Strafe verboten, und hiemächst die Unter-
thanen dahin angehalten [ würden], daß ie keine Flach = oder Hanff=Darren zu nahe an Scheunen, Ställe 
oder andere besorgliche Oerter bauen dürffen, auch die, o allbereit an gefährliche Orte gebauet gewe en. 
förderlich t wieder ab chaffen mü en; ja an nicht wenig Orten haben die Unterthanen, auf Lande =herr-
lichen Befehl, alle ihre Flach =Darren in Dörfern ab chaffen [müssen] und hingegen au erhalb der el-
ben eine oder mehrere neue feuerfe te gemeine Darren gebauet. [ ... I welchem löblichen Exempel zu fol-
gen billig alle Obrigkeiten und Gemeinden ich ollten angelegen eyn Ja sen:'57 

Ein kombiniertes Dörr- und Brechhau be chreibt die „Oeconomi ehe Encyclopädie" im Arti-
kel ,Lein"· seine Einrichtung und Funktion dürfte ich von einem olchen für die Aufbereitung 
von Hanfnichtgrund ätzlich unter chieden haben: 

,,Die Brechhäuser ind eigene Häuser oder Scheunen, [die] zu desto mehrerer Sicherheit gegen Feuer -
gefahr an einem Teiche angelegt ind und das Eigenthum ganzer Gemeinden oder einzelner Einwohner, 
die olche vermiethen, ausmachen und oft so gr ß sind, daß 50 Schock KJoben auf einmahl darin gedörrt 
werden können. Jede Gebäude i t in zwey Theile abgesondert, wovon der eine einen Raum für 20 bi 30 
Personen zum Brech n, der andere aber die eigentliche Dörrstube au macht. In dieser steht ein leime-
ner[aus Lehm gebauter], mit einem Mantel versehener Ofen, der, wo möglich, mit Buchenholz geheizet 
wird, weil die harzigen Hölzer durch den Rauch oder Dun t dem Flachse sehr leicht ihr Harz mittheilen, 
wodurch er klebericht wird. Um den Ofen und durch da ganze Zimmer ind, ¼ Ellen von dem Fußboden 

57 GEORG HEi RICH Zr CKE: Allgemeines Oeconomisches Lexic n. Leipzig 1753. Sp. 780. 
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nicht nur wiederum den Passus über das Hanfrösten, sondern außerdem unter dem Marginalti-
tel Kenzingen einen zusätzlich eingefügten Passus über die Befahrbarkeit der Ruster Wuhr mit 
größeren Flussschiffen enthält: 

Weiln das obgemelte gantze Ruestemer Wuhr dergestalt mit Ho/- angefüllt [ist]/ daß [man] ausser deß 
kleinen Fahrwerks mit Schiffen nit kann hinauff komme11/ und dasselbig auch den Fischen an seinem Steig 
gantz hinderlich vnnd schädlich[ist]I also daß der Kentzingische Wuhrmeisterl wie es vorhin jeweils ge-
bräuchig gewesen/ die Wuhr biß in Rhein zuvisitiren/ vnnd fah/s ein oder das ander vnrecht befunden 
wirdt/ solches gehöriger Orthen -:,ueröjfnen haben[ soll]. 42 

Bei dieser Freiräumung der Ruster Wuhr ging es offenbar nicht nur um die Öffnung des Was-
serwegs für Fischerkähne, sondern darum, dass auch größere Rheinschiffe wieder über die Ru-
ster Wuhr elzaufwärts fahren konnten - ob für die Verschiffung etwa von Kenzinger Hanf elz-
und dann rheinabwärts, muss allerdings mangels Quellen offen bleiben. Immerhin aber wer-
den zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Kenzingen 6 Schiffer gezählt.43 Bei aller Ungewissheit 
hinsichtlich möglicher Veränderungen von Anbauschwerpunkten, Handelsströmen und Markt-
beziehungen darf vielleicht aus dem 18. Jahrhundert zurückgeschlossen werden. Damals baute 
man „in den obeITheinischen Gegenden, in der Pfalz, im Badischen und an al1en Plätzen, die 
dem Rhein nahe liegen, den meisten und besten Hanf in Deutschland" an.44 Hanf aus Kenzin-
gen wurde in die Schweiz, aber auch bis nach Norddeutschland verhandelt und auch aus dem 
zur vorderösterreichischen KameralheITschaft Kürnberg und Stadt Kenzingen gehörenden 
Marktflecken Herbolzheim gingen laut Röders Lexikon von Schwaben von 1791/92 „Getreide 
und Hanf ... jährlich für einige tausend Gulden in die Schweiz und andere Orte."45 Ausweis-
lich des Merckschen Warenlexikons waren das ObeITheingebiet und die Täler des Schwarz-
walds auch noch im späten 19. Jahrhundert bedeutende Hanfanbaugebiete, und Freiburg war 
neben Straßburg, Heidelberg, Mannheim, Mainz und Frankfurt a.M. einer der Handelsplätze, 
„welche das Produkt [den Hanf] des Südwestens versenden."46 

Zur Abrundung dieses skizzenhaften Exkurses über Reichweite und Verflechtungen eines 
Marktes, der einerseits durch die Produktion von Hanfleinwand und durch den Hanfhandel sei-
tens der Schweiz, andererseits durch den wachsenden Materialbedarf der damaligen See-
mächte, allen voran der Niederlande mit ihrer verkehrsgünstigen Lage an den Mündungsarmen 
des Rheins, geprägt wurde und in dem die Hanfanbaugebiete am Obe1Thein eine zentrale Stel-
lung einnahmen, ei daran erinnert, dass seit dem 17. Jahrhundert auch Holz aus dem Schwarz-
wald seinen Weg zu den Werften an der Nordsee- und Kanalküste fand. Noch heute erinnern 
Flurnamen wie „Holländerhieb" und der Begriff „Holländertanne" daran, dass die in den 
waldarmen Niederlanden vor al1em als bevorzugtes Material für Schiffsmasten gesuchten 

42 Stadtarchiv Freiburg (StadtAF), CI Wasserbau 2 Nr. 2. 
43 Historisch-statistisch-topographisches Lexicon von dem Großherzogthum Baden. 3 Bde. Hg. von JOHA N BAP-

TIST KOLB. Karlsruhe 1813-1816, hierBd. 2 (1814), S. 138. 
44 Neues vollständiges und allgemeines Waaren- und Handlungs-Lexicon, in welchem alle und jede im deutschen 

und fremden Handel gangbare Artikel ... für Kaufleute, Apotheker, Fabrikanten und Geschäftsmänner ... be-
schrieben und abgehandelt sind. Bd. 1-3. Hg. von JOHANN GEORG FRIEDRICH JACOB!, hier Bd. 2, G-O. Heilbronn 
a.N.-Rothenburg o.d. Tauber 1799, Stichwort „Hanf', S. 54; im Internet unter: www.ub.uni -bielefeld.de/diglib/ja-
cobi/neues. 

45 WOLFGANG FAßNACHT: Ein Standort meistert aJle Kri en. Wirtschaftsgeschichte der Neuzeit. In: Kenzingen (wie 
Anm. 40), S. 339-358, hier S. 340; RöDER (wie Anm. 34), Stichwort „Herbolzheim", Sp. 716. 

46 KLEME s MERCK: Warenlexikon für Industrie, Handel und Gewerbe. 3., umgearb. Auflage, Leipzig 1884. 
Stichwort „Hanf', S. 191; im Internet unter: susi.e-technik.uni-ulm.de:8080/Meyers2/stoebern/werk/mercks/ 
mercks.html. Die erste, dem Autor nicht zugängliche Auflage erschien J 871 in Leipzig unter dem Titel: Neue-
stes Waaren-Lexikon für Handel und lndustrie. Be chreibung der im Handel vorkommenden Natur- und Kunst-
erzeugnisse, namentlich der Kolonial- , Material-, Droguerie- und Farbwaaren, Mineralien- und Bodenprodukte, 
chemisch-technischer und anderer Fabrikate. 
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Weißtannen und Kiefern (Föhren), aber auch große Mengen Eichenholz aus dem Schwarzwald 
über Zwischenhändler auf dem Rhein bis zu den niederländischen Schiffswerften geflößt wur-
den.47 

Unabhängig von der mangels konkreter Quellenbelege eher spekulativ angeschnittenen 
Frage nach exportorientiertem Anbau von Hanf in Kenzingen bestand aber auf jeden Fall auch 
ein heimischer Bedarf an dieser Naturfaser. Aus ihr wurde das Garn zum Knüpfen der Netze 
und Fanggarne der Kenzinger Fischer gesponnen, aber auch Webgarn, das von den zahlreichen, 
in Kenzingen ansä sigen Webern zu hanfleinenen Stoffen verarbeitet wurde. Dass die Kenzin-
ger Weber Hanf und nicht Flachs auf ihren Stühlen verarbeiteten, lässt sich nicht nur daraus er-
sehen, dass die weiter unten behandelten, vom Rat der Stadt erlassenen Sicherheitsbestim-
mungen für verschiedene Arbeitsschritte zur Fasergewinnung stets nur von Hanf, nie von Lein 
bzw. Flachs sprechen, sondern wird auch durch die Ausführungen der bereits zitierten „Stati-
stik der Kaiser!. Königl. Vorlande" bestätigt, laut der in dem Breysgaue und in der Ortenau ... 
wenig oder beynahe gar kein Flachs, aber desto mehr Hanf gebauet werde.48 Dementsprechend 
ist auch davon auszugehen, dass die im mittelalterlichen Kenzingen in relativ großer Anzahl 
nachweisbaren Öler Hanf- und nicht etwa Leinsamen zu Öl pressten. Dies zu ammen mit der 
Nennung eines olearius, eines Ölhändlers in Kenzingen im Tennenbacher Güterbuch zeigt, 
dass der Hanfanbau in Kenzingen auch schon im Mittelalter eine nicht unbedeutende Rolle im 
Wirtschaftsleben der Stadt spielte.49 Zwar ließen sich bisher für das 17. Jahrhundert keine Zah-
len finden, aber ein Verzeichnis aus dem Jahr 1726 listet 16 Weber in Kenzingen auf, die da-
mit vor den 14 Bäckern, 13 Metzgern und je 12 Fischern und Schuhmachern damals das mit-
gliederstärkste Handwerk in der Stadt darstellten und, seit dem üsenbergschen Privileg von 
1350 als eigene Zunft organisiert, Vertreter in den Rat der Stadt entsandten.so Für eine schon 
im späten Mittelalter starke Präsenz dieses Handwerks in der Stadt spricht, das für 1338 und 
1479 in Kenzingen eine Webergasse belegt ist.st Angesichts der großen Zahl von ortsansässi-
gen Webern darf trotz Fehlens entsprechender Quellenbelege doch mit einiger Wahrschein-
lichkeit davon ausgegangen werden, dass Kenzinger Hanfleinwand nicht nur im lokalen und 
regionalen Marktverkehr abgesetzt, sondern auch überregional verhandelt wurde. Übrigens 

47 Zum Holländer-Holzhandel allgemein: BOELCKE (wie Anm. 19), S. 149ff. LEENDERT VAN PROOUE: Zur Geschichte 
der Holzverarbeitung und Flößerei in den Niederlanden im 17. und 18. Jahrhundert. In: Auf den Spuren der 
Flößer. Wirt chafts- und Sozialgeschichte eines Gewerbes. Hg. von HANS-WALTER KEWELOH. Stuttgart 1988, S. 
100-110, hier v.a. S. 104ff. 

48 M ETZ (wie Anm. 38), S. 485. 
49 JüRGE TREFFEISEN: Die Breisgaukleinstädte euenburg, Kenzingen und Endingen in ihren Beziehungen zu 

Klöstern, Orden und kirchlichen Institutionen während des Mittelalters (Forschungen zur oberrheinischen Lan-
desgeschichte 36). Freiburg-München 1991 , S. 42; dort spricht der Autor in unzutreffender Terminologie (das Öl 
wird au den Samen des Leins gewonnen, nur die aus den Leinstängeln gewonnenen Fasern werden als Flachs 
bezeichnet) davon , dass vor allem Leinöl als Brennmittel verwendet worden sei. Für diesen Zweck nahm man 
aber auch Hanföl , wie Treffeisen in einem anderen Beitrag richtig ste llt: JüRGEN TREFFEISEN: Städtische Wirt-
schaft im Mittelalter. In: Kenzingen (wie Anm. 40), S. 331-338, hier S. 335. 

50 Verzeichnis von 1726: A DREAS WEBER: Ken zi ngen al frühneuzeitliche Stadt (1530-1806). In: Die Geschichte 
der Stadt Kenzingen. Bd. 1: Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Hg. von JÜRGEN TREFFEISEN, REI HOLD HÄM-
MERLE und GER HARD A. AUER. Kenzingen 1998, S. 95-134, hier S. 103 und 106. Auch noch im frühen 19. Jahr-
hundert waren die (Hanf-)Lei nenweber mit 17 Berufsvertretern da am tärksten besetzte Handwerk in Kenzin-
gen; vgl. K0LB (wie Anm. 43), Bd. 2, S. 138. Zum Zunftprivileg vgl. Teil I dieses Beitrags in: Schau-ins-Land 
125 (2006). S. 73-102, hier S. 82f. mit Anm. 43. Zur Größe und zur Zusammensetzung des Rates der Stadt Ken-
zingen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts vgl. die Richtigstellung der von Weber, s.o. S. 1 l 7ff., irrtüm-
lich gemachten Angaben bei EDGAR HELLWIG: Vorgenomben vnndt Vollenzogen widerumb das Erste Mahl auff 
dem New Erbawten raths haus. Zum Wiederaufbau der Stadt und ihres Rathauses nach der Zerstörung Kenzin-
gens im Dreißigjährigen Krieg, in: Die Pforte (Arbeitsgemeinschaft für Geschichte und Landeskunde in Ken-
zingen e.V.), 21.-23. Jg. , Nr. 40-45, 2001-2003, S. 92-125, hjer S. 107 mit Anm. 89. 

51 TR EFFEISEN, Städtische Wirtschaft (wie Anm. 49), S. 334; DERS.: Die kirchlichen Verhältni se im Mittelalter. In: 
Kenzingen (wie Anm. 40), S. 173- 180, hier S. 174. 
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Abb. 4 Laut der italienischen Instruktion zum Hanfbau wurden die Hanf tängel vor dem Gang durch die 
ver chiedenen Brechen (Abb.- r. I 1-13) zunäch t mit einem hölzernen Schlegel (Abb.- r. l 0) geklopft. Mit 
Abb.- r. 14 ist da hölzerne Schwingme ser gekennzeichnet. da zum Entfernen der letzten Reste de holzigen 

Stängelkern diente (aus: Coltivazione della canape [wie Abb. 3]). 

die Verpflegung durch den Arbeitgeber aJ geldwerte Naturallei tung kam. Übrigen wird für 
das späte 19. Jahrhundert - für das 17. Jahrhundert liegen keine derartigen Berechnungen vor 
- für Baden als mittlerer Ertrag wert pro Hektar 1 .000-1.100 kg gebrochener Hanf angege-
ben. 67 

67 Meyer Konver ation -Lexikon (wie Anm. 62), S. 12 1. 
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Abb. 3 Vortrocknen der Hanfstängel auf freiem Feld. Laut der italienischen Anleitung zum Hantbau von l 741 , aus 
der diese Abbildung stammt. wurden die Hanfstängel, die bei der Ernte nicht wie meist am Oberrhein „geliecht", 
also samt Wurzeln aus der Erde gezogen, sondern mit dem sichelähnlichen Instrument im Vordergrund (jalcestolfa/-
cione) knapp über dem Boden abgeschnitten wurden, auf dem im Vordergrund abgebildeten Bock oder Reiter zu 
Büscheln zusammengelegt und mit dem unteren Ende nach oben in Pyramiden zum Trocknen aufgestellt (aus: Col-
tivazione della canape. Instruzione di tre pratici cente i Fabrizio Berti , lnnocenzio Bregoli , et Antonio Pallara. 

Raccolte dal cavaliere Giovanni Antonjo Berti cente e. Bologna 1741 ). 

ganze Gemeinden in grossen Schaden gestürtzet worden" seien; durch obrigkeitliche Anord-
nungen sei dieser Gefahr aber begegnet worden: 

Es ist „erstlich das Dörren in Häusern und Stuben bey hoher Strafe verboten, und hiernächst die Unter-
thanen dahin angehalten [würden], daß sie keine Flachs= oder Hanff=Darren zu nahe an Scheunen, Ställe 
oder andere besorgliche Oerter bauen di.irffen, auch die, so allbereit an gefährliche Orte gebauet gewe en, 
förderlichst wieder ab chaffen mi.i sen; ja an nicht wenig Orten haben die Unterthanen, auf Landes=herr-
lichen Befehl, alle ihre Flachs=Darren in Dörfern abschaffen [müssen] und hingegen ausserhalb dersel-
ben eine oder mehrere neue feuerfeste gemeine Darren gebauet, [ ... ] welchem löblichen Exempel zu fol-
gen billig alle Obrigkeiten und Gemeinden sich ollten angelegen seyn lassen."57 

Ein kombiniertes Dörr- und Brechhaus beschreibt die „Oeconomi ehe Encyclopädie" im Arti-
kel „Lein"; seine Einrichtung und Funktion dürfte sich von einem solchen für die Aufbereitung 
von Hanf nicht grund ätzlich unterschieden haben: 

,Die Brechhäuser sind eigene Häuser oder Scheunen, [die] zu desto mehrerer Sicherheit gegen Feuers-
gefahr an einem Teiche angelegt sind und das Eigenthum ganzer Gemeinden oder einzelner Einwohner, 
die solche vermiethen, ausmachen und oft so groß sind, daß 50 Schock Kloben auf ein mahl darin gedörrt 
werden können. Jedes Gebäude ist in zwey Theile abgesondert, wovon der eine einen Raum für 20 bis 30 
Personen zum Brechen, der andere aber die eigentliche Dörrstube ausmacht. ln dieser steht ein leime-
ner[aus Lehm gebauter], mit einem Mantel versehener Ofen, der. wo möglich, mit Buchenholz geheizet 
wird, weil die harzigen Hölzer durch den Rauch oder Dunst dem Flachse sehr leicht ihr Harz mittheilen, 
wodurch er klebericht wird. Um den Ofen und durch das ganze Zimmer sind, ¼ Ellen von dem Fußboden 

57 GEORG HEINRICH ZLNCKE: Allgemeines Oeconomisches Lexicon. Leipzig 1753, Sp. 780. 
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ab, Stangen über einander befestigt, worauf die Bunde Flachs, nachdem sie etwas gelöset ind, locker ne-
ben einander gelegt werden, da alsdann der Flachs 18 bis 24 Stunden in dieser Stube bleibt, und wobey 
die Hitze in derselben, die nach und nach immer verstärkt wird, endlich so unerträglich gemacht wird, daß 
es nicht möglich ist, daß jemand sich in derselben aufrecht etwas verweilen kann. Wer aber dörrt, muß die 
ganze Zeit über eine Wache im Hause lassen, und da diese immer mehrere sind, so ist man gegen Feu-
ersgefahr hinlänglich gesichert. "58 

Auch vom Rat der Stadt Kenzingen wurde die gefährliche Praxis des Hanfdörrens im Haus 
anlässlich der regelmäßig stattfindenden Kontrollen der Feuerschauer immer wieder gerügt. 
Wiederholt sah sich der Rat veranlasst, einzelnen Bürgern oder der Bürgerschaft insgesamt 
Auflagen zur besseren Vorsorge gegen die Feuergefahr beim Hanfdörren zu verordnen. So er-
hielten in der Ratssitzung vom 28. September 1655 die neu ernannten städtischen Feuerschauer 
die Anweisung, dass sie jeden, wellicher in seiner behaußung ... etwan straw [Stroh] oder hanff 
nahe bey denfeur herten [Feuerherden] oder bachoffen [Backöfen] ligendt haben würdt, ... bey 
E.[inem] E.[hrsamen] rath namhafft vnndt bekhandt machen sollen. Und schon in seiner nächs-
ten Sitzung am 7. Oktober dekretierte der Rat, dass daz hanff dorren bey stuben offen vndt an-
dern gefährlichen orthen eben falls verpolten sein solle.59 Dass die behördlichen Ermahnun-
gen zu sorgsamem Umgang mit Hanf keine übereifrige Schikane war, zeigt der verheerende 
Stadtbrand in Kenzingen vom l. März 1814, der auf dem Hanfspeicher über dem Stal1 des Post-
hauses ausbrach und achtzig sowie, nach seinem erneuten Aufleben zwei Tage später, noch wei-
tere acht Häuser in Schutt und Asche legte.60 Angesichts des Ausbruchsortes über einem nor-
malerweise wohl unbeheizten Stall mag die Ursache dieses Brandes aber wohl weniger im un-
vorsichtigen Dörren von Hanfstängeln gelegen haben, als vermutlich eher in unsachgemäßer 
Lagerung bereits gebrochenen oder schon gehechelten Hanfs. Denn wie Heu stand dieser im-
mer in der Gefahr der Selbstentzündung, wenn die Haufen in ihrem Innern nicht absolut 
trocken gehalten, gut belüftet, regelmäßig gewendet und auf die in ihrem Innern herrschende 
Temperatur überprüft wurden.6 1 

Nachdem die gerötzten Hanfstengel zunächst auf dem Feld an der frischen Luft getrocknet 
und dann unter Hitzeeinwirkung gedön't worden waren, stand als nächster Arbeits chritt das 
Trennen des Faserbasts vom holzigen Stängelkern an. Zwar gab es auch die Möglichkeit, die 
faserhaltige Bastschicht von Hand abzuschälen, eine einfache Arbeit, die auch von Alten und 
Kindern erledigt werden konnte, doch sei „nicht zu läugnen, daß sich bey diesem Verfahren al-
lerley Unbequemlichkeiten finden. Geschälter Hanf läßt sich nicht so gut hecheln, als gebro-
chener, weil er sich bänderweise[ vom Stängel] trennt. Es bleiben, besonders gegen die Wur-
zeln, noch allerhand unnütze Häutchen daran, wodurch das Gewicht vermehrt wird und für den 
Verkäufer besser als für den Käufer ist. Hiemächst schält sich der Hanf nicht allemahl in glei-
cher Länge, und daher entsteht in seiner fernem Zurichtung mannichfaltiger ansehnlicher 
Nachtbeil und Verlust."62 Entgegen diesem Verdikt der „Oeconomischen Encyclopädie" wurde 
dieses Verfahren jedoch zurninde t im badischen Hanauerland beim Grobhanf, den dickeren 
und längeren Stängeln der samentragenden, weiblichen Pflanzen mit den stärkeren, von den 
Seilern weiterverarbeiteten Fasern sehr wohl angewandt: Nach dem Abbrechen der Wurzel 
wurde die Rinde mit der Faserschicht von Hand längs aufgeschlitzt und dann abgezogen, ge-
schleißt oder geschlenzt, wobei als Hilfsmittel ein blecherner Däumling zum Einsatz kam. Das 

58 KRONITZ (wie Anm. 6), hier Bd. 76 (J 799), Artikel „Lein'·, S. 97f. 
59 StadtAF, LI Kenzingen C VIII Extra Judiciale Prothocol/um civitatis Kentzingensis (1655-1674), fol.lv und 2r. 
6° FABNACHT (wie Anm. 45), S. 340; vgl. dazu auch HARTMUT ZocHE: Kenzingen 1806-1860. ln: Kenzingen (wie 

Anm. 50), S. 179-214, hier S. l 97f. 
6 1 KRü ITZ (wie Anm. 16), S. 824. 
62 Ebd., S. 792. Im 19. Jahrhundert war dieses Verfahren nach Meyers Konversation -Lexikon. Bd. 8. Leipzig 

l889/90, S. 122, in Belgien verbreitet. 
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dabei gewonnene, von Schäben, den holzigen Stängelteilen, völlig freie Produkt ging als 
Schleiß- bzw. Peilhanf direkt in den Handel.63 

Die dünneren Stängel des für die Gewinnung von spinnbaren Fasern geeigneten Fimmel-
hanfs e1forderten dagegen andere Bearbeitungsgänge. Um hier den Faserbast vom holzigen 
Kern zu trennen, wurden die Stängel in der Regel gebrochen. Nachdem der Hanf gedörrt war, 
wurden die Stängel vor dem Brechen verschiedentlich noch mit besonderen hölzernen Häm-
mern in Handarbeit geklopft und weich geschlagen (gebottet). Dadurch konnte der Ertrag an 
langen Fasern erhöht werden, weil dann die faserhaltige Bastschicht zwischen der äußeren 
Haut und dem holzigen Kern des Hanfstängels in der Hanfbreche, die aufgrund ihrer Kon-
struktionsweise den Faserbast stark dehnte, nicht so leicht riss.64 Die dünneren und im Ver-
gleich zu denen der weiblichen Pflanzen kürzeren Stängel des Fimmelhanfs wurden üblicher-
weise in der Hanfbreche gebrochen - oberdeutsch: gebrecht, mundartlich auch: geknitscbt (ge-
quetscht). Die Breche war ein hölzernes Gerät, das aus einem feststehenden Untergestell und 
einem darin eingefügten, beweglichen Hebelarm bestand (Abb. 4). Stabile Beine oder zwei 
senkrecht stehende, starke Bretter trugen das starre Unterteil, ein etwa zwei Ellen langes, meh-
rere Zoll breites und etwas weniger dickes Kantholz mit zwei oder mehr parallelen, durchge-
benden Nuten oder Schlitzen; die zwischen diesen Schlitzen und an ihren seitlichen Rändern 
stehen gebliebenen Stege verjüngten sich nach oben zu einer schneideartigen Kante. Es gab 
aber auch Modelle, bei denen der feste Teil der Hanfbreche aus parallelen, hochkant stehenden 
und an ihrer Oberkante auf dieselbe Weise zugerichteten Brettern bestand, deren Enden in 
Stirnhölzer eingezapft waren, in welche die Beine oder Füße der Hanfbreche montiert waren. 
Der bewegliche Gegenpart bestand aus einem mit einer Handhabe versehenen Hebelarm, der 
mittels eines quer durchgesteckten Stiftes mit dem feststehenden Unterteil verbunden war, so 
dass er auf und nieder bewegt werden konnte. Auch der Hebel be tand aus Schlitzen zwischen 
den sich in Richtung auf das Unterteil ve1jüngenden Stegen, die so angeordnet waren, dass ie 
beim Niederdrücken des Hebels genau in die Schlitze des Unterteils griffen. Zum Brechen wur-
den die Hanfstängel bündelweise quer über den unbeweglichen Teil der Breche gelegt; dann 
wurde der bewegliche Arm wiederholt mit Nachdruck auf und nieder bewegt und dabei das 
Bündel Stängel allmählich in seiner ganzen Länge quer durch die Breche gezogen. Dabei brach 
und splitterte der hölzerne Kern der Stängel, wobei ein großer Teil dieser Holzsplitter, die so-
genannten Schäben, bereits bei diesem Arbeitsgang von den Fa erbüscheln getrennt wurde und 
als Abfa]) zu Boden fiel; ein weiterer Teil der Schäben wurde vorn Faserbast getrennt, indem 
die gebrochenen Stängelbündel anschJießend ausgeschüttelt wurden. Bei dieser Arbeit entstand 
natürlich viel Staub, und daher betont die „Oeconomische Enzyklopädie", dass sie in Rück-
sicht auf die Gesundheit der Hanfbrecher an einem luftigen Ort geschehen müsse. Als Tages-
leistung einer starken und fleißigen Arbeitskraft an der Breche gibt Krünitz 35 bis 40 Pfund 
an.65 Nach der „Daglöbnerordnung" des Klosters Schwarzach (Kreis Rastatt) von 1652 betrug 
der Tageslohn bei dieser Arbeit für einen Mann l Schilling (ß) 8 Pfennig (d) (=5 Kreuzer [xr]), 
für eine Frau 1 ß (=3 xr).66 Angesichts der geringen Lohnhöhe ist mit hoher Wahrscheinlich-
keit davon auszugehen, dass es sich dabei um „Nettolöhne" handelte, zu denen zusätzlich noch 

63 SCHADT, Hanfanbau Hanauerland (wie Anm. 22), S. 158; UIBEL (wie Anm. 23), S. 374; MERCK (wie Anm. 46), 
Stichwort „Hanf', S. 191. 

64 Großes vollständiges UniversaJ-Lexicon aller Wissenschaften und Künste. 34 Bde. und 4 Suppl.bde. Hg. von Jo-
HA HEINRJCH ZEDLER. Leipzig-Halle 1732-1754, hier Bd. l2 ( 1735), Stichwort „Hanff' ', Sp. 459-464, hier Sp. 
461; im Internet unter: www.zedler-lexikon.de. Encyclopedie (wie Anm. 55), S. 153; KR0NITZ (wie Anm. 16), S. 
803; MARKUS RANDERATHINJCOLE RANDERATH: Die Spinnerey· im Internet unter: www.die-spinnerey.de/fa-
sern.html (eingesehen am 17.07.06), Link „Flachs/Leinen" . 

65 Zum Hanfbrechen vgl. Encyclopedie (wie Anm. 55), S. 150; KRüNITZ (wie Anm. 16), S. 795. 
66 UIBEL (wie Anm. 23), S. 374. 
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Abb. 4 Laut der itaJieni chen ln truktion zum Hanfbau wurden die Hanf tängel vor dem Gang durch die 
ver chiedenen Brechen (Abb.- r. l 1- 13) zunäch t mit einem hölzernen Schlegel (Abb.- r. 10) geklopft. Mil 
Abb.- r. 14 ist da hölzerne Schwingme er gekennzeichnet, da zum Entfernen der letzten Re te de holzigen 

Stängelkern diente (au : Coltivazione della canape [ wie Abb. 3)). 

die Verpflegung durch den Arbeitgeber als geldwerte Naturallei tung kam. Übrigens wird für 
das späte 19. Jahrhundert - für das 17. Jahrhundert liegen keine derartigen Berechnungen vor 
- für Baden al mittlerer Ertragswert pro Hektar 1.000-1.100 kg gebrochener Hanf angege-
ben.67 

67 Meyers Konver ation -Lexikon (wie Anm. 62), . 12 1. 
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Die dickeren, für die Gewinnung de Seilerhanf geeigneten Stängel der samentragenden 
weiblichen Pflanzen, des Ma kelhanfs, waren für die Hanfbreche zu stark; oweit .ie nicht, wie 
oben be chrieben, von Hand geschleißt wurden, kamen sie vor dem Gang durch die Hanfbre-
che unter die Hanfpleuel. Ein solches mechanische Werk gehörte auch zu dem wenig unter-
halb der Elzbrücke mit seinen Hauptmühlwerken am rechten , stadt eitigen Ufer des Flusse ge-
legenen Komplex der Kenzinger Herr chaft mühle. Bezeichnenderweise war die Kenzinger 
Hanfpleuel am linken Flu ufer errichtet, wahrscheinlich aus Gründen der Feuer icherheit. Da 
lässt dich jedenfalls au den Bestimmungen schließen, die Bauerngericht und Vogt von Ober-
achern 1580 für die Benutzung der dortigen Plauelmühlen erließen. Darin wurde Einheimi-
schen wie Fremden, welche eine Pleuelmühle gemietet hatten , bei Strafe von 1 Pfund Pfennige 
(lb) verboten, bei offenem Licht zu arbeiten; lediglich bei Verwendung von Laternen sollte die 
Benutzung der Pleuelmühlen für die Oberacherner Hänfer ab vier Uhr morgens gestattet sein.68 

Im Unterschied zum Mühlwerk einer Mahlmühle, das die horizontal liegenden Mühlsteine zum 
Mahlen des Getreides antrieb, war das einer Pleuelmühle so kon truiert, dass die durch den 
Wellbaum übertragene Kraft des Mühlrads mör erähnlich mehrere Stößel bei der mit drei 
Mühlrädern ausge tatteten Kenzinger Hanfpleuel waren e im 17. Jahrhundert 12, nacheinan-
der hochhob und wieder niederfallen ließ, wodurch die unter die Pleuel ge chobenen Hanf-
stängel geklopft und gequetscht und deren holziger Kern gebrochen und zer plittert wurde.69 
Das Kenzinger Pleuelwerk wurde im Jahr 1711 durch eine Hanfreibe ersetzt.7° Eine solche be-
stand aus einer senkrecht stehenden, drehbar gelagerten Spindel, welche durch ein aufge teck-
tes Kammrad, in welche ein auf dem horizontalen Wellbaum angebrachte , ebenfalls hölzer-
nes Zahnrad griff, angetrieben wurde. In die e Spindel war rechtwinklig der Spindelwagen, 
eine tarke Achse eingefügt, auf die der walzen- oder kegelstumpfförmige Läuferstein drehbar 
montiert war. Durch den ich mit dem Mühlrad drehenden Wellbaum durch Kamm- und Zahn-
rad auf die senkrechte Spindel und damit auch auf den Spindel wagen übertragen, ließ die Kraft 
de Was ers so den Läufer tein auf einer teinernen oder einer au hartem Stirnholz zusam-
mengefügten, runden Platte im Krei s laufen.7 1 In der Hanfreibe (Abb. 5) wurden, wie in der 
Hanfpleuel , in erster Linie die langen und ehr dicken mit der Hanfbreche kaum oder nur müh-
sam zu brechenden Stängel des Maskelhanfs gequet cht und mürbe gemacht, um dann an-
schließend mit der Hanfbreche weiter von holzigen Stängelteilen befreit zu werden.72 Oftmal s 
fand der durch die Bearbeitung in der Hanfpleuel oder Hanfreibe gewonnene, noch grobe, in 
diesem Produktzu tand ogenannte Basthanf aber auch direkten Absatz bei den Seilern , die die-
ses Zwischenprodukt ent prechend dem jeweiligen Endzweck bi zum benötigten Feinheit -
grad durch Schwingen und Hecheln selb t weiter aufbereiteten .73 

68 BE K (wie Anm. 25), S. 142. 
69 Mühlengetriebene Poch- oder Pleuelwerke zum Brechen de Hanfs: Meyer Konver ations-Lexikon (wie Anm. 

62) , Bd. 8, S. 122; vgl. auch BECK (wie Anm. 25), S. 142, und ERNST ÜCHS: Badi ches Wörterbuch. Bd. 1. Lahr 
1925- 1940, Stichwort ,.Bleuel", S. 262; Beschre ibung der Kenzinger Hanf- oder Pleuelmühle im Jahr l 603 : JüR-
GEN TREFFEISE : Be chreibung der Herrschaft Kürnberg und Kenzingen im Jahr 1599/1603. Er ter Teil : Kenzin-
gen ( 1603). ln : ,,s'Eige Zeige" 9 ( 1995), S. 115- 128, hie r S. 119; vgl. auch REINHOLD HÄMMERLE: Die Kenzin-
ger Elz - gefürchtet, gebändigt, geliebt. ln : Kenzingen (wie Anm. 40) , S. 37-70, hier S. 51 f. 

7o HÄMMERLE (wie Anm. 69), S. 53 . 
71 Eine Hanfreibe ist im Heimatmu eum im Anwe en Menton in Teningen zu be ichtigen. Vgl. hierzu : Heimatmu-

seum im Anwe en Menton ( chriftenreihe de Förderverein Anwe en Menton e.V. 2). Hg. vom Förderverein 
Anwe en Menton e.V. Teningen 1998. Ebd., S. 7, auch eine Fotografie der Hanfreibe. Eine weitere . nach dem 
selben Prinzip kon truierte. ur prünglich von der Oberen Mühle in Steinach tammende Hanfreibe findet ich im 
Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogt bauernhof in Gutach . Vgl. DI ETER KA BIWILLI SAUERIREI HOLD MAYER: 
Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach. Heidelberg 1986, S. 76ff. , ebenfa lls mit Fotografie. 
Das Funktionsprinzip der hier beschriebenen Hanfreibe entspricht dem , was Krünitz (wie Anm. 16), S. 796f., al 
,.mähri sche Hanfm ühle" be chreibt. 

72 Meyers Konversation -Lexikon (wie Anm. 62), . l 2 I f. 
73 Krünitz (wie Anm. 16), S. 830: Ba thanf: Ebd., S. 8 l 6f. 
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Abb. 5 Die heute im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof befindliche Hanfreibe der Oberen Mühle in Steinach (au : 
KAuß/SAUERiMAYER [wie Anm. 71], S. 77). 

Sehr unter chiedliche und zum Teil dem eben anhand von mehr oder weniger zeitgenö i-
chen Lexika darge teilten Ablauf wider prechende Angaben finden ich in der Literatur dar-

über, an welcher Stelle de vielschrittigen Arbeitsablaufe zur Gewinnung der Hanffa er der 
Hanf unter die Pleuel oder die Reibe gebracht wurde. So wird berichtet, dass in der Hanfpleuel 
bzw. -reibe der bereits gebrochene oder ogar der chon gehechelte Feinhanf bearbeitet wurde, 
um ihn für das Verspinnen weicher und geschmeidiger zu machen oder die Fa erstränge noch 
stärker in Einzelfasern aufzuspalten. 74 Dagegen steht allerdings die Aussage von Meyer Kon-
versationslexikon, dass zumindest der au den Stängeln de Fimmelhanfs gewonnene Spinn-
hanf „weil er feiner und chwächer ist als der Seilerhanf, meist gar nicht unter die Reibe ge-

74 KA ß/SAUERIMAYER (wie Anm. 71), S. 76f.: ,,Um die nach dem Brechen erhaltene Fa er vor dem Hecheln und 
Spinnen geschmeidig zu machen, wurde die e gerieben oder gestampft." Mit gleichem Tenor: Förderverein An-
we en Menton e. V. (wie Anm. 7 J ), S. 17 (stan dort „gehächselten" ist richtig ,.gehechelten" zu Je en); eben o 
BECK (wie Anm. 25), S. 142: Pleueln nach dem Brechen. UJBEL (wie Anm. 23), S. 374: Hanfplauel oder -reibe 
nach dem Hecheln, um die nach die em Arbeit gang noch aus mehreren Fa em bestehenden Hanffäden in Ein-
zelfasern zu trennen ; nach dem Plaueln oder Reiben Verwendung als Spinnhanf; ähnlich KARL-HEINZ DEBACHER: 
Hanfbereitung in Ru t. Eine Pflanze in der Ge chichte der Gemeinde. In : Die Ortenau (1991), S. 397-401, hier 
S. 399. Bei SCHADT, Hanfbau Hanauerland (wie Anm. 22), S. 158f. , folgende Reihenfolge: Brechen müder Hanf-
breche. Grobhecheln, Gang durch die Hanfpleuel oder -reibe, Feinhecheln zur Gewinnung des Spinnhanfs. 
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Abb. 6 Die Abbildung au dem Tafelwerk der ,.Encyclopedie'· zeigt im oberen Teil die Arbeit gänge zur Fa erge-
winnung. die dem Hecheln vorau gehen: im Hintergrund recht da Einlegen der Hanf tängel in Wa er zum Rötzen 
zur Zeit de Weidenau trieb (fig. 1 ), da Entfernen der amenkörner auf der Riffelbank (fig. 2 und fig. 9). da 
Dörren der Hanfstängel über einem mit den holzigen chäben der Hanfstängel unterhaltenen Feuer im Hintergrund 
link (fig. 3), das Brechen der tängel in der Hanfbreche (fig. 5, 10 und 11 ). da Au chütteln der Faserbü ehe! nach 
dem Brechen, um lockere Schäbensplitter zu entfernen, das von einer Frau verrichtet wird (fig. 4) und schließlich 
da Schwingen des Hanf auf dem Schwingbock (fig. 12- 14) mit dem Schwingme er (fig. 15). dem ich der 
Arbeiter rechts im Vordergrund widmet (fig. 6), während sein Kollege am linken Bildrand das Fa erbüschel, das er 
mit dem Schwingmes ·er bearbeitet, gerade aus chüttelt, um lockere Schäben zu entfernen. Im unteren Teil der 
Abbildung ind die dabei verwendeten Gerät chaften zu . ehen (aus: Encyclopedie I wie Anm. 55], Tafelband 1 

lReceuil de planche . ... , premiere livrai on . Paris 17621). 
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bracht, sondern nur mit einem hölzernen Hammer geschlagen (gebottet), dann gebrochen [ge-
brecht, geknit cht] und schließlich noch geschwungen und gehechelt" wurde.75 Dass zum 
Komplex der Kenzinger Herrschaftsmühle neben Mahl-, Walk- und Schleifgängen sowie einer 
Rindenpleuel zum Zerkleinern der von den Lohgerbern benötigten Eichenrinde auch eine 
Hanfpleuel bzw. eine Hanfreibe gehörte,76 spricht einmal mehr für die offenbar keinesweg un-
bedeutende Rolle des Hanfanbaus im frühneuzeitlichen Kenzingen. 

Eine anschauliche Schilderung der dem Trocknen und DöITen folgenden Arbeitsgänge zur 
Fa ergewinnung findet sich in Krünitz' ,,Oekonomi eher Encyklopädie" - zwar im Artikel über 
Lein (Flachs), doch dürfte ich die Verfahren wei e beim Hanfnichtgrund ätz)ich davon un-
terschieden haben: 

. .In einigen Gegenden wird der Flach nach die em Dörren er t gebocket, wozu man gewöhnlich in der 
ähe die er Häuser eigene Bockemühlen [Poch- oder Pleuelmühlen] mit gerieften Stampfen hat, worun-

ter a lsdann der Flach durch eine Per on gehalten und durch die Stampfe auf beyden Enden und auf je-
der Seite einige Stöße erhält. I t diese ge chehen, o wird er von ver chiedenen Oekonomen über den 
Revelbock77, der [ ... ] on hartem Holze oder Ei en i t, gezogen, um da Holz größtentheil abw trei-
fen[ ... 1. In andern Gegenden wird er nur bloß auf einem Klotze mit einem Schlägel geklopft, wo aber al-
les diese nicht ge chieht, da wird der Flach ofort in den Brechhäusern, von einigen g leich den Tag nach 
dem Dörren, von andern aber mit mehrerem Vortheile l oder 2 Tage nach solchem nachdem er sich erst 
gehörig abgekühlt hat, gebrochen, womit ich gewöhnlich in den Dörfern be timmte Personen abgeben. 
die nach Schock, Ri sten bezahlt werden, und die den Flachs abermahls in Kloben , die au 30 Ri ten be-
stehen, und wovon immer 2 mit den Spitzen zusammen laufen. binden. Dieses Brechen von so vielen Per-
sonen in diesen Häu ern macht einen solchen Lerm und giebt in den Bergen einen olchen Wiederhall von 
sich, daß man e in weiter Entfernung höret."78 

Die im Vergleich zum tärkeren Ma ke]hanf für Seilwaren kürzeren und dünneren Stängel 
des männlichen Firnmelhanfs kamen dagegen wohl nicht unter die Hanfpleuel oder die Han-
freibe, ondem wurden in der bereit genannten Hanfbreche gebrochen und vor dem Verkauf 
erst noch weiter verfeinert.79 Denn die mit dem Brechen erreichte Qualitätsstufe des Ba thanfs 
war noch keine weg in einem Zustand, in dem er bereits versponnen werden konnte. Vielmehr 
musste er zunächst von re tlichen noch anhängenden, holzigen Schäben tückchen und anderen 
Verunreinigungen befreit werden. Die ge chah im Arbeit gang de Schwingens (Abb. 6). 
Beim Verfahren des Freischwingens g1iff der Arbeiter eine Handvoll der durch das Brechen der 
Stängel und da Ab pringen und Herau fallen der Schäben entstandenen hänfenen Fa er tränge 
an einem Ende und trich und chabte mit dem hölzernen Schwingme ser (frz. espade) an den 
frei herabhängenden Fa erbüscheln entJang. Beim Schwingen am Schwing tock, einem Ge teil 
aus einem senkrecht stehenden, etwa drei Fuß hohen und mit einem chweren, hölzernen 
Standblock fe t verbundenen, starken Brett, das an einem oberen Ende eine u-förmige Ein-
kerbung aufwies. In dieses Widerlager drückte der Arbeiter da mit fe tem Griff zusammenge-
presste Bündel Ba thanf und strich und schlug entlang de herabhängenden Faserbasts unter 
beständigem Drehen des Hanfbüschels mit dem Schwingmes er die Verunreinigungen heraus. 
Diese Arbeit erforderte große Sorgfalt. Ein guter Arbeiter am Schwingstock schwang am Tag 
60 bis 80 Pfund gebrochenen Hanf, der Abfall belief sich dabei auf 5 bis 7 Pfund pro Zentner. 
Auch beim Schwingen des Hanfs, an dessen Ende die Qualität des ogenannten Rein- (fäl eh-
lieh oft Rhein- ge chrieben) oder Strähnhanfs tand, entwickelte ich sehr viel Staub, daher 

75 Meyers Konver ations-Lexikon (wie Anm. 62), Bd. 8, S. 12 1 f. 
76 H ÄMMERLE (wie Anm. 69), s. 51 f.; ThEFFEISEi (wie Anm. 69), s. J 20. 
77 Vgl. Teil I die e Beilrag (wie Anm. 1 ), S. 93, Abb. 4. 
78 KR ·· 1rz (wie Anm. 58), S. 97f. 
79 Meyer Konver ation -Lexicon (wie Anm. 62), Bd. 8, S. 122. 

168 



sollte, wie die „Encyclopedie" betont, diese Tätigkeit ebenso wie zuvor da Hanfbrechen zum 
Schutz der Arbeiter in einem Raum mit großen, offenen Fen tem durchgeführt werden.8° 

Der Strähnhanf war aber immer noch recht grob. und die Einzelfa ern hingen noch tark zu-
ammen. Zum Versp.innen war diese Produktionsstufe der Fa ergewinnung noch nicht geeig-

net; die dafür nötige Qualität stufe de „Spinnhanfs" erhielt man er t mit dem ab chließenden, 
letzten Arbeit gang des Hechelns (Abb. 7). Da dafür benötigte Arbeitsgerät war die Hanfhe-
chel, eine auf der Oberseite mei t mit Blech be chlagene, etwa einen Quadratfuß me ende 
Holzplatte mit mehreren ver etzt auf Lücke stehenden Reihen scharfkantiger Metalldomen von 
rautenförmigem Quer chnitt, welche je nach gröberem oder feinerem Kaliber der Hechel län-
ger oder kürzer und in weiterem oder geringerem Ab tand voneinander angeordnet waren. He-
cheln wurden zusammen mit Mäusefallen im 18. und vermutlich auch chon im 17. Jahrhun-
dert von reisenden Krämern und HausierhändJern feilgeboten, die teils von jenseits der Alpen, 
ogar au Venetien kamen. Im päten 18. Jahrhundert wurden „insonderheit die ettenheimer 

Hecheln, oder diejenigen welche in Ettenheim, einem Städtchen im Breisgau, verfertigt sind, 
gerühmt. Sie werden vornehmlich zu Hanfe gebraucht und dauern [halten] viele Jahre" .81 

Schließlich produzierten dort um 1840 „drei Hechelnfabrikanten, welche jede beliebige Art von 
Hecheln fertigen undjährlich gegen 1000 Stück in da Au land, namentlich in die iederlande 
und nach Norddeutschland absetzen".82 

Um dem Hechler den nötigen Wider tand bieten zu können, mussten die ver chieden kali-
brierten Hecheln natürlich fest auf der Hechelbank montiert ein. Der Hechler griff eine Hand-
voll ge chwungenen Strähnhanf etwa in der Mitte und chlang ich die eine Hälfte de Faser-
bündel in mehreren Windungen um Handgelenk und Unterarm, o da der andere Teil frei 
herabhing. Dann nahm er da Bündel fe t in den Griff, chlug da vorderste Ende de herab-
hängenden Faserbüschels mit einer krei sförmigen Armbewegung von oben kraftvoll in die He-
chelzähne ein und zog dann den Basthanf mit einem kräftigen, gleichmäßigen Zug zu sich hin 
durch die Hechel. Bei jeder Wiederholung diese Arbeit ablauf chlug der Hechler den Hanf 
ein Stück weiter in Richtung auf seine Hand in die Hechel ein, bis die Hand, die da Fa er-
bündel hielt, beim Ein chlagen beinahe die scharfen und spitzen Zähne der Hechel berührten. 
So wurden die noch netzförmig und durch Re te de Pflanzenleims miteinander verbundenen 
Fasern des Schwunghanfs nach und nach in ihrer ganzen Länge getrennt, glattgestrichen und 
in eine parallele Lage gebracht - Vorau etzung dafür, dass ie päter zu Faden und Garn ge-
sponnen werden konnten. Außerdem wurden so letzte Splitter de holzigen Stängelkern owie 
kürzere Fasern, die Hede und das Werg au gekämmt. Wenn die eine Seite des Faserbündel 
gehechelt war, griff der Hechler nun die e auf die be chriebene Wei e und schlug jetzt die an-
dere, noch unbearbeitete Hälfte des Faserstrangs in die Hechel , hechelte sie nach und nach 
durch. Dabei musste besonders darauf geachtet werden, dass nicht nur die Enden ondern auch 
der Mittelteil de Strang gut und gleichmäßig gehechelt wurden, was Augenmaß, Erfahrung 
und eine gewi e Uner chrockenheit erforderte ange icht der Kraft, mit der die da Faserbün-
del haltende Hand dieses von oben in die Hechel ein chlug und ich im mittleren Bereich de 
Faserstrang ja immer mehr den pitzen und charfen Hechelzähnen näherte. Nacheinander 
wurde so die Faserstränge erst durch die grobe, dann die mittlere und scWießlich durch die 
feine Hechel mit den am engsten stehenden Zähnen gezogen. Je öfter der Strang durch die ver-
schiedenen Kaliber von Hecheln gezogen wird, ,,de to weicher, weißer und feiner wird der 
Hanf, man möge ihn nun zu Stricken und Seilen oder zum Weben be timmen". ach dem He-

80 Encyclopedie (wie Anm. 55), S. 153; KR ü ITZ (wie Anm. 16), S. 797f.; Rein- und Strähnhanf: Ebd., S. 817. 
81 GRIMM (wie Anm . 30), Bd. 10, Sp. 737, Stichwort „Hechelkrämer''; das Zitat bei KR ONlTZ (wie Anm. 6), hier Bd. 

22 ( 178 1 ), Stichwort „Hechel", S. 577; Ettenheim als Produktion. ort für Hecheln und Hechelzähne auch bei Rö-
DER (wie Anm. 34), Sp. 498f. 

82 YOGELMA (wie Anm. 12). s. 4 1. 
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cheln wurde der Hanf, ,,damit er sich nicht verwirre, gemeiniglich in Bündlein, ungefähr l 1/8 
Pfund chwer, zu ammen gebunden, welches im Hoch= und Oberdeut chen eine Kaute, ein 
Kloben, eine Knocke, eine Reiste oder Riste, imgJeichen ein Zopf, im Osnabrück.[ischen] eine 
Dysse, Fr.[anzö isch] Liasse, Courton oder Cordon de chanvre heißt, deren odann verschie-
dene, manchmahl 20 bis 24, wiederum in ein große Bund, Fr. Botte de chanvre, zusammen 
gebunden werden". Die durch da Hecheln gewonnene Faserqualität wurde aJs „Spinnhanf' be-
zeichnet.83 

Da Hecheln erforderte Kraft und Au dauer, aber auch Ge chick, Genauigkeit und Erfah-
rung, denn durch Fehler bei die em Arbeit gang konnte viel von dem Faserba t verdorben und 
damit die bis dahin aufgewendete Mühe zunichte gemacht werden; es war „eine von den Be-
hutsamkeiten, welche die Erfahrung aJlein Jehret".84 Laut „Oekonomischer EncycJopädie" ver-
arbeitete ein geübter Hechler am Tag 60 bi 80 Pfund Schwunghanf; dabei sei aber mehr daran 
gelegen, dass er die Arbeit gut, als das er ie schnell verrichte.85 In den ver chiedenen ober-
rheinischen Territorien und Herr chaften war da Gewerbe der Hänfer und Hechler unter-
schiedlich geregelt: 

.,Al landwirt chaftliclie ebengewerbe war dies in den anderen hantbauenden Di trikten der Ortenau 
und de Breisgaues von eigentlichen Zunftbestimmungen frei gela en worden. In den Hänferordnungen 
von Bühl und Achern war weder ein Meister tück noch eine be timmte Lehrzeit vorge chrieben, und die 
Gesindezahl war bei weitem nicht so beschränkt wie bei den städti chen Gewerben, entsprach vielmehr 
den bäuerlichen Verhältni sen. Eine Art geno senschaftlicher Verfa sung ward in Achern erst 1578 ein-
geführt, als 3 Verordnete gewählt wurden, die über die Güte des Hanfs entscheiden sollten. Im Übrigen 
beschäftigten ich diese Ordnungen bloß mit der polizeilichen Regelung des Hanfhandel . In Hachberg 
dagegen ward 1607 eine wirkliche Lande zunft gestiftet; die Ordnung die ie erhielt, zeigt allerdings auch, 
da s man dem Bauern o wenig lästig als möglich fallen wollte, war doch der Hanfbau für ihn die ei-
gentlich geldbringende Kultur, während die anderen mehr einer Naturalwirtschaft dienten. Ein Meister-
stück wird al o zwar eingeführt, aber wer es nicht macht. oll doch von der Arbeit nicht ausge chlo en 
ein, ondern hat nur eine geringe Abgabe an die Zunft zu entrichten; auch die ledigen Bur chen mögen 

um Lohn dem gemeinen Mann hänfen, nur elber Hanf kaufen , bereiten und verkaufen dürfen ie nicht. 
Erst nach dem Dreißigjährigen Kriege wurden die Zunftschraoken enger gezogen; die Fremden wurden 
ausgeschlossen, das Hecheln im Taglohn ward nur noch dem gelernten Mei ter ge tattet, das Meister-
werden er eh wert. "86 

In Relation zum Ausgangsprodukt war die Ausbeute an langen Fasern bei der Gewinnung 
von Spinnhanf verhältnismäßig gering: ,,Beim Hecheln gewinnt man aus 100 kg ge chwunge-
nem [aJso schon weitestgehend von den holzigen Teilen des Stängels gereinigten] Hanf 44-66 
kg reinen Spinnbanf; 1-6 kg ind unbrauchbare Sub tanzen, und der Re t be teht au Hede. Es 
können mitrun au 100 Teilen grünem Hanf höchsten 5-8 Teile pinnbare Fa er gewonnen wer-
den."87 Allerding ließen ich die kürzeren Fasern von Hede und Werg ebenfalls zu Webgarn 
verspinnen, wenn man Wolle, Seide oder Haare beimi chte. Außerdem diente Werg zur Her-
stellung von Watte und von Lichtdochten. ,,Das gröb te und schlechteste Werg kann bey Kal-
faterung der Schiffe, zum Verstopfen der Ritzen und Fugen angewendet werden."88 Die bei der 
Gewinnung der Fasern durch das Schleißen anfallenden, ganzen Hanfstängel wie auch die beim 
Brechen ent tehenden Bruch tücke fanden ebenfall mancherlei Verwendung. Die Stängel von 
großen, kräftigen Pflanzen wurden „oft so dick ... , daß man Löffel daraus machen [schnitzen] 

83 Encyclopedie (wie Anm. 55), S. l 54ff. ; KRÜNITZ (wie Anm. 16), S. 804ff., dort auch da Zitat; Spinnhanf: Ebd. 
S. 817. 

84 LADI LA s VON STOIX ER: Abhandlungen vom Seiden- Flach - und Hanfbau, ingleichen von einer Art Seide aus 
Spinnweben. Umberg 1788, S. 193. Im Kapitel „Von dem Hanfbau" (S. 185-196) werden lediglich die land-
wirt chaftlichen Arbeiten und die Schritte zur Fa ergewinnung darge teilt. 

85 Encyclopedie (wie Anm. 55), S. d 57; bei KRONITZ (wie Anm. 16) als Über etzung auf S. 807. 
86 G0TH EI (wie Anm. 34), S. 427; zur Acherner Hänferordnung iehe BECK (wie Anm. 25), S. 143. 
7 Meyers Konver ations-Lexikon (wie Anm. 62) Bd. 8, S. 122. 

88 KRü !TZ (wie Anm. 16), S. 808 und 831 f. 
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kann"; außerdem benutzen ie arme Leute al Material bei der Abdeckung de Daches. Au den 
beim Brechen anfallenden Schäben wurde Holzkohle für dje Herstellung von Schießpulver ge-
wonnen; zudem wurden sie al Baumaterial genutzt, etwa für die Befestigung von Wegen oder 
ähnlich wie gehächseltes Stroh als Bei chlag zum Lehm, mit dem die Gefache von Fachwerk-
häusern ausgefüllt wurden. 89 

Die weiteren Arbeits chritte bei der Verarbeitung von Hanf zu Fertigprodukten, al o da 
Spinnen des Fadens oder Garn , das Weben der Hanfleinwand oder da Schlagen von Tauwerk 
auf der Seiler- oder Reeperbahn oll hier nicht weiterverfolgt werden. Schon au dem bi her 
Darge tellten dürfte allerdings klargeworden ein, da s auch für Hanf zutrifft, was Johann Co-
ler in einer „Oeconorrua ruralis et dome tica" über den Flachs chrieb, der im Anbau und bei 
der Fa ergewinnung ehr ähnlich oder sogar gleich gehandhabt wurde wie der Hanf: 

„Flachsarbe it [resp. Hanfarbeit] ist eine große Arbeit/ und hält wol hunderterley andere Arbeiten/ und viel 
mehr in ich . Dann mir hat einmal e in guter Mann hunderterley/ und noch achtzehen Arbeiten darüber 
[hinaus] angezaiget/ die a lle zuvor ge chehen mü sen/ e he man eine Leinwad [Leinwand]/ so davon ge-
macht wird/ brauchen kann. "90 

Soweit nur geringere Mengen für den Selb tverbrauch zu hecheln waren, wurde das Hecheln 
als letzter Arbeit gang vor dem Ver pinnen der Fa ern zu Hanffäden und -gamen wohl auch 
gelegentlich in Eigenarbeit von Famüienrrutgliedern und Dienstpersonal besorgt. Vor allem 
dann aber, wenn e sich um größere, zum Verkauf bestimmte Mengen handelte, übergab man 
diese Arbeit, die vorwiegend im Herb t und im Winter, der ruhigeren Zeit im bäuerlichen Ar-
beitsjahr vorgenommen wurde, Lohnhechlern. Die körperlich an trengende, auf Dauer mono-
tone Arbeit des Hechelns wurde häufig auch abend , nach Einbruch der Dunkelheit betrieben. 
Weil beim Hecheln, ähnlich wie beim Dre chen, viel Staub entstand, ging von dieser Arbeit -
neben der Ge undheit gefahr für die Hechler - auch eine nicht geringe Feuer gefahr au , wenn 
sie bei kün tlichem Licht, und das hieß damals ja im allgemeinen bei einer offenen Flamme, 
betrieben wurde. 

Um dieser Gefahr vorzubeugen, be chlo s der Rat der Stadt Kenzingen in einer Sitzung am 
7. Oktober 1655 nicht nur da bereits erwähnte Verbot de Hanfdörrens bei Stubenöfen und an-
deren gefährlichen Orten sondern auch, dass das nächtliche Hecheln nur unter einer bestimm-
ten Bedingung erlaubt sein sollte: 

... wan [wenn] der Hechel/man sich mit einer großen Lathernen versehe vndt also sicher vndt ohne gefahr 
darmit seinen dienst versehen könden {können} würdet, widerigen Fahls Er Hechelmann sich gleich wohl 
vmb anderer gelegenheit als erwan -;,1~ischen allten mauern [be]werben solle. Solle auch sich männiglich 
[jeder J des liecht[-1 vnndt nacht{-Jtroschen f Dreschen] bemueßigen f enthalten], es habe dan [ denn] { der} 
ein oder anderer den erlaubtnuß mit Versprechung genuogsamber Sicherheit [vor] all vndt jeden cha-
dens sich bey herrn Schullthaisen erhollet.9 1 

In einer Laterne war die Lichtflamme ja abgeschirmt und damit die Feuergefahr zumindest ver-
mindert. Die Hechler, die über keine Laterne verfügten, solJten ihre Arbeit zwi chen allten 
mauern versehen, womit wohl von der Kriegszerstörung des Jahre 1638 herrührende, noch 
nicht wieder bebaute Ruinengrund tücke in der Stadt gemeint waren.92 Aus eben demselben 
Grund wurde auch da Dre chen nach Einbruch der Dunkelheit untersagt, und wie beim He-
cheln wurde die Erlaubni dafür vom Schultheiß nur erteilt, wenn die Benutzung einer Laterne 
zur Beleuchtung die geforderte au reichende Sicherheit versprach. 

89 Ebd., S. 809f. und 833. 
90 COLER (wie Anm. 56), S. 154. 
91 StadtAF. LJ Kenzingen C vm Extra ludiciale Prothocollw11 cil'itatis Kent -;,ingensis ( 1655- 1674), fol. 2r + v. Die 

Feuersgefahr beim Hanfdörren im Hau und beim Hecheln bei Licht themati iert auch die Dorfordnung von Rust 
aus dem Jahr 1565; vgl. DEBACHER (wie Anm. 74), S. 399. 

92 Auch noch ein Vierteljahrhundert nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriege gab es in Kenzingen noch nicht 
wieder bebaute Ruinengrnnd tücke, vgl. HELLWIG (wie Anm. 50). S . 99. 
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Da sich der Rat der Stadt Kenzingen in dieser Sitzung nun schon einmal mit nächtlichen Ak-
tivitäten im Zusammenhang mit der Hanfwirtschaft in der Stadt beschäftigte, ging er, diesmal 
nicht aus feuerpolizeilichen Erwägungen, gleich auch gegen den Brauch der obrigkeitlich miss-
liebigen, winterlichen Lichtstuben vor: 

Die Nacht oder liecht stuben, so biß ahn hero zur winrers -;,eil \'On großem concurs [mit großem Zulauf] 
frequentiert, vndt dar bey wenig guots, sondern mehrer Theils üppikheiten vndt außrichtung so wohl 
E.[ines] E.[hrsamen) raths als gemeinen burgers man geübt worden, sollen gäntzliclzen abgestellt [wer-
den].93 

Bei diesen abendlichen und nächtlichen Zusammenkünften, zu denen die versammelten Frauen 
ihr Spinnrad mitbrachten, um in gemeinsamer Runde den gehechelten Hanf zum Faden zu spin-
nen und bei denen die Männer die dicken Stängel des Samenhanfs scWeißten, blieb es häufig 
nicht bei Scherzen, Neckereien, Erzählen und Singen, sondern es wurden auch Obrigkeiten und 
Mitbürger „durchgehechelt", außgerichtet, wie es im Kenzinger Ratsbeschluss heißt. Darüber 
hinaus wurden solche Lichtstubenzusammenkünfte des Wibervolks traditionell gerne vom 
Mannsvolk aufgesucht, vorzugsweise natürlich von des en jüngeren, unverheirateten An-
gehörigen, und so diente das zu liecht gehen als wichtiger Bestandteil der Jugendkultur dem 
Kennenlernen und Sich-Näherkommen der beiden Geschlechter. So dürften die von den Ken-
zinger Ratsherren monierten üppikheiten wohl nicht nur in gelegentlichen Tafelfreuden und 
manchmal reichlichem Alkoholkonsum bestanden haben, sondern auch in anderen sinnlichen 
Genüssen, die über gegenseitige Neckereien und sich gegenseitig schöne Augen machen hin-
ausgingen, wie die Limpurgische Po1izeiordnung von 1589 nahelegt, die die Lichtstuben al 
eine Einrichtung ächtete, darinnen man nichts guets, sondern allerley unnutz geschwetz, mehr-
/in [Märchen] unnd anders ußzurichten pflegt, auch knecht unnd mägten ursach gipt, das sie 
bißweilen heimlich zusammen schliefen, und also ein ganz schandlichs lebenfuehren.94 

In Vorsorge um die Feuersicherheit beim Nacht- oder Liecht hechten ordnete der Rat der 
Stadt Kenzingen ein Jahr später in seiner Sitzung vom 16. September 1656 an, es solle in in 
der ober[-] vnndt vnderstatt ein absonderlicher Platz, all woh daz Feür im wenigsten schaden 
zuefüegen kann, ausgesehen [ausgesucht], vnndt von den Gemeinden, [die] daselbsten wohn-
hafft [ sind], ein hütten erbawen werden, zue deren befürderung dan pro inspectoribus ahnge-
sehen [ausgewählt] worden in der ober Statt Herr Georg Groß, in der vnder Statt Herr Simon 
Gisinger. 95 Beide waren langjährige Mitglieder des Rates. Gisinger, dem wir bereits als baw-
meister in städtischen Diensten begegnet sind,96 i t seit der ersten, im ältesten erhaltenen Ken-
zinger Ratsprotokoll überlieferten Ratsbesetzung von 1656 als einer der neun alten Räte im 
Stadtregiment nachweisbar, wurde 1667 zusammen mit zwei weiteren Ratsverwandten vom 
Rat zum Feür schawer, zum städtischen Sachver tändigen für Brandschutz bestellt, fungierte 
von J 667 bis mindestens 1673 als einer der drei Bürgermeister der Stadt und wird auch im In-
ventar seines Nachlasses aus dem Jahr 1686 noch oder wieder als solcher bezeichnet.97 Was 
aus diesem Vorhaben wurde, ist ungewiss. Die Ratsprotokolle liefern darüber jedenfalls keine 
weiteren Nachrichten; einmal mehr macht ich hier der Verlust der Kenzinger Stadtrechnungen 
aus jener Zeit schmerzlich bemerkbar. Schließlich erließ der Rat 10 Jahre nach seinem Be-
schluss zur Errichtung besonderer Hütten für das Hecheln in seiner Sitzung vom 24. Oktober 

93 StadtAF, LI Kenzingen C Vlll Extra ludiciale Prothocollum civitatis Kentzinge11sis ( l655- l 674), fol. 2r + v. 
94 Zitiert nach CARL-J0CHE MÜLLER: Jugendsozialraum oder Schule des Lasters? Zur Lichtstube und ihrer Funk-

tion im Limpurgischen. In: Archivnachrichten 29 (2004), S. 18-20, hier S. 18; vgl. ROTH (wie Anm. 29). S. 52. 
95 Stadtarchiv Kenzingen (StadtAKenz), Rats- und Gericht protokolle der Stadt Kenzingen, Bd. 1 ( 1655- 1675), 

noch ohne endgültige Signatur, Protokoll vom 16. September J 656. Bemerkenswert er cheint, da s die Bewoh-
ner der Unter- wie der Oberstadt al je eigene Gemeinden bezeichnet werden. 

96 Vgl. Teil r dieses Bei trags (wie Anm. 1), S. 84. 
97 Zu Simon Gisinger vgl. HELLWIG (wie Anm. 50), S. 105ff. Sein Verlassenschaftsinventar in StadtAF, L 1 Ken-

zingen A V 352 dat. 22. Januar 1686. 
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1666 ein völliges Verbot des nächtlichen Hecheln bei Licht. Wie ernst es dem Rat mit der 
Durchsetzung de Verbot war, zeigt sich an der enormen Höhe de bei Ver tößen angedrohten 
Strafgelde : 2 Kronen , umgerechnet 3 Gulden 28 Kreuzer. Ein Zimmermann in Freiburg mit 
einem Tage verdien t von 5 ß 5 d (= 65 d = 16 ¼ xr) musste für diesen Betrag 13 Tage arbei-
ten.98 Auffällig an dem Verbot i t die Formulierung daz ... nihe mandts nicht bey liecht hechlen 
lassen [Hervorhebung: E.H.J soll. 99 Sie lä t darauf chließen, das zum einen das Hecheln 
wohl überwiegend al Auftragsarbeit von Lohnhechlern besorgt wurde und dass zum anderen 
bei Ver tößen nicht die Hechler, sondern ihre Auftraggeber da Strafge ld zu entrichten hatten. 

Städtische Lohnpolitik in Kenzingen nach dem Dreißigjährigen Krieg 
In der bereits im Zusammenhang mit der Errichtung besonderer Hechlerhütten erwähnten Sit-
zung vom 16. September 1656 10° legten Bürgermeister und Rat der Stadt Kenzingen auch neue 
Hechler- und Drescherlöhne fe t. Um die Lohnpolitik des Kenzinger Rate be er einschätzen 
und verstehen zu können , ei zunäch t ein kurzer Blick auf die Löhne der Dre eher geworfen, 
bevor wir uns denen für die Hechler zuwenden. Der Ratsbe cheid vom September 1656 hob 
zum einen die bis dahin offenbar übliche, ver chiedene Entlohnung für da unter chiedlich ar-
beitsintensive Dre ehe von Winter- und Sommergetreide auf: ohne Vnderscheidt der Winter-
oder Sommer Früchten. Zum andern etzte der Rat al Lohn für die über eine längere Zeit fe t 
verdingten Drescher jeden zehnten von ihnen gedro chenen Se ter fest - ein Hohlmaß, da 
gemäß der auf der linken Seite des Hauptportal de Fre iburger Mün ter ei ngravierten Zeich-
nung 22,8 1 fasste 101 und in dieser Größe sicherlich auch in Kenzingen galt -, im Taglohn aber 
neben der Cast [Verköstigung] 6 Lehet.102 

Bemerkenswerterwei e setzte der Rat be chlu die Entlohnung der Dre eher nicht in Geld, 
ondern in Naturalien fest; das lässt auf eine geringe finanzielle Liquidität der Getreide an-

bauenden Stadtbewohner schließen, wa ich übrigens bei einer kursorischen Durchsicht der 
Kenzinger Verlas enschaft inventare au der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts bestätigt. 103 

Die Naturalentlohnung für Drescher war keine wegs unüblich und bestand parallel zu der in 
barem Geld. 104 In Jahren mit hohen Getreidepreisen icherlich ein Vorteil , war die Naturalent-
lohnung in solchen mit niedrigerem Preisniveau aber ein Nachteil , da da über den benötigten 
Eigenbedarf hinaus verdiente Getreide dann nur einen geringen Geldwert besaß. Auf jeden Fall 
eine Einkommensverschlechterung für die in der Stadt tätigen Lohndrescher bedeutete die Auf-

98 1 Krone= 1 fl 44 xr: RSULA HuGGLE!NORBERT ÜHLER: Maße. Gewichte und Münzen. Hi tori ehe Angaben zum 
Brei gau und zu den angrenzenden Gebieten (Themen der Landeskunde 9). Bühl in Baden 1998, S. 74; 1 fl = 60 
xr: Ebd„ S. 67. Tage verdien t ei ne Zimmermann in Freiburg im Jahr 1655: HAN HELMHART A ER vo HER-
RE KIRCHE : Das Finanzwe en der Stadt Freiburg i.B. von 1648 bis 1806. 1. Teil (1648-1700). Karl ruhe 1910, 
S. 45: ebd., S. 44, das Verhältnis von Pfund und Gulden. 

99StadtAKenz, Protokoll vom 24. Oktober I 666. 
100 Vgl. Anm. 95. 
101 Se ter: HUGGLEIÜHLER (wie Anm. 98). S. 35. mit einer fal chen Angabe de Se terinhalt von 18,22 Litern. Mit 

der selben, vermutlich von hier übernommenen Inhaltsangabe: Website des Institut für ge chichtliche Landes-
kunde der Universität Mainz: Münzen, Maße und Gewichte (redaktionelle Bearb.: STEFA GRATHOFF), Stichwort 
,.Sester": www.regionalgeschichte.net/996.html#c2945 (einge ehen am 25.07.06). Die selbe fal ehe Angabe de 
Se terinhalt auch bei VINZE z KREMP: Geschichte des Dorfes Umkirch. 1. Halbbd.: Kirche und I(jrchenge-
meinden. Umkirch 1981 , S. 388, und bereits bei AUER vo HERRE KJRCHE (wie Anm. 98). S. 43. Nach den von 
HUGGLEIÜH LER richtig angegebenen und vom Autor selbst am Freiburger Mün. terportal nachgeprüften Maßen 
(Durchmesser 38.7 cm, Höhe 19,4 cm) ergibt sich nach der Formel zur Berechnung ei nes Zylinderinhalts (r2 x 
n x h: 19.35 x 19,35 x 3, 14 x 19,4) ein Fassungsvermögen von 22,808 Litern. 

102 StadtAKenz, Protokoll vom I 6. September I 656. 
103 StadtAF, LI Kenzingen A V Nr. I ff. 
104 KR 0NITZ (wie Anm. 6), hier Bd. 9 (1776), Stichwort ,.Dreschen", S. 505-629 (Dreschen mit dem Flegel: S. 561-

620), hjer S. 570. 
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hebung der bis dahin offenbar auch in Kenzingen üblichen, unter chiedlichen Entlohnung für 
das Dreschen von Winter- oder Sommerfrucht. 105 Übrigens, das sei am Rande erwähnt, war das 
Dreschen keineswegs eine Tätigkeit für ungelernte Haudraufs, sondern zumindest im 18. Jahr-
hundert und sicherlich auch schon im hier in den Blick genommenen Zeitraum ein zünftig or-
ganisiertes Handwerk mit Lehrzeit. 106 Der Umstand, dass die Arbeit des Dreschens vor allem 
im Herbst und Winter vorgenommen wurde und also jahreszeitlich gebunden war, machte die 
Drescher hinsichtlich der Lohnhöhe auch erpressbar: 

„Der ordinäre Tage= oder Wochenlohn i t, noch jeden Orts Gelegenheit, verschieden. Gleich nach der 
Aernde [Ernte], wenn das gemeine Volk etwa sonst noch Arbeit weiß, muß wöchentlich wohl I Thaler [= 
2 fl], wenigstens 21 Groschen [ 1 Gr. = 12 d], ohne Kost gereichet werden. Im Herbste werden sie [die 
Drescher] schon kirrer [gefügiger]; und wenn es nicht etwa irgendwo einen langwierigen Holzschlag giebt 
[ wo sie sich verdingen können], so !aßen sie sich schon mit 18 Gr. abfinden. Im Winter, wo sie sonst we-
der aus noch ein wissen, nehmen sie mit 15 auch wohl mit 12 Gr. vorlieb." 107 

Bei durchschnütlich fünf Arbeitstagen pro Woche 108 waren das täglich im Höchstfal1 24 xr und 
beim niedrigsten Tarif knapp 11 xr ohne Verpflegung, wobei diese Löhne für die Mitte der 
1770er-Jahre galten. 

Ausgangspunkt des Versuchs, wenigstens annäherungsweise den Geldwert des den Kenzin-
ger Dreschern rund eineinviertel Jahrhunderte früher vom städtischen Rat verordneten Natural-
Taglohns zu berechnen, ist das genannte Hohlmaß Legel (Lagel, Lägel, Lögel), das üblicher-
weise 45 bis 50, in Freiburg 48 1 Fassungsvermögen besaß, 109 also reichlich das Doppelte ei-
nes Sesters unter Zugrundelegung des mit 22,8 1 korrekt errechneten Inhalts dieses Hohlmaßes. 
Nach Freiburger Legelmaß beliefe sich die in Kenzingen festgelegte Naturalentlohnung von 6 
Legeln demnach auf 288 l oder reichlich 12 ½ Sester pro Tag zuzüglich Verpflegung. Nun lie-
gen für Kenzingen bisher keine Angaben über Kornpreise in den l650er-Jahren vor, wohl aber 
findet sich im „Außgaab Buoch" der Stadt Freiburg für das Rechnungsjahr 1650 ein verein-
zelter Eintrag, in dem der Sester Weizen mit 18 und der Sester Gerste mit 12 Batzen (bz) ver-
anschlagt sind. 11 0 Bezogen auf das große Freiburger Legel von 48 I entspräche der in Kenzin-
gen beim Dreschen von Weizen im Taglohn ausbezahlte Getreidemenge grob gerechnet somit 
ein Geldwert von etwas mehr als 15 fl, bei Gerste immer noch von 10 fl - völlig abwegige Sum-
men als Tagesentlohnung, wenn man sie mit den eben aus der „Oekonomischen Enzyclopädie' 
angeführten, allerdings zeitlich deutlich später angesiedelten Höhe von Drescherlöhnen ver-
gleicht. Berücksichtigen wir noch, dass das Jahressalär eines in Diensten der Stadt Freiburg be-
schäftigten Zimmermanns im Jahr 1656 laut „Außgaab Buoch" 16 lb oder reichlich 25 ½ fl. 
betrug oder da s die Stadt Kenzingen an Maurermeister Hug für die sicher nicht in drei oder 
vier Tagen zu erledigenden Instandsetzungsarbeiten am südlichen Torturm im Jahr 1666 37 fl 
nebst einer späteren Nachbesserung von 2 fl sowie noch Naturalien und Ein- und Ausstands-
wein zahlte, 111 wird klar, dass bei obiger Rechnung entweder das Hohlmaß oder der veran-
schlagte Getreidepreis oder beides nicht den realen Verhältnissen entsprochen haben kann. 

Nun mag der im Freiburger „Außgaab Buoch" von 1650 angegebene Getreidepreis beson-
ders hoch gewesen sein, zumal es sich bei dem Ankauf um eine kleinere Menge handelte. Auch 

105 Zu dieser Unterscheidung vgl. ebd., S. 571. 
106 Ebd., S. 611-618; dort nicht datierte, aufgrund der Sprache und der vereinzelt genannten Kleidungsdetails ver-

mutlich ins 17. Jahrhundert zu setzende Drescher=Zunftartikel aus Sachsen. 
107 Ebd., S. 571. 
108 Diese durchschnittlich fünf Arbeitstage setzt der Autor an, um die im Vergleich zu heute weitaus größere Zahl 

von kirchlichen Feiertagen in Rechnung zu stellen. 
109 Artikel „Alte Maße und Gewichte". In: Wikipedia (eingesehen am 2.08.2006); Freiburger Lägel : HuGGLE/ÜHLER 

(wie Anm. IOI), S. 29. 
110 StadtAF, EI A I b 1 Nr. l05, fol. 13v. 
111 StadtAF,EI AI b2Nr. 134,fol. llv; zu Kenzingen:HELLWlG(wieAnm.47),S . 108. 
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war gerade der Getreidepreis, abhängig von der Witterung und damit von der Erntemenge, von 
Bedarf und Nachfrage sowie von wirtschaftlichen und politischen Faktoren, oft starken 
Schwankungen unterworfen. Leider gibt es meines Wis ens bisher weder für Freiburg ge-
schweige denn für Kenzingen oder andere breisgauische Orte für das 17. Jahrhundert 
langjährige Preisreihen für Getreide, aus denen sich Mittelwerte errechnen ließen. Solche 
Preisaufstellungen liegen aber für verschiedene andere süddeutsche Städte vor. So betrug bei-
spielsweise in München der Durchschnittspreis für 1 Scheffel (222,3-222,8 1) Roggen in den 
1650er-Jahren knapp 742 d oder 3 fl 1 bz 2 xr. 11 2 Bezogen auf den Freiburger Legel, etwa den 
vierteinhalben Teil eines Scheffels, wären das knapp 165 d, sodass sich die Kenzinger Natural-
entlohnung von 6 großen Legeln auf einen Geldwert von 989 d oder etwas mehr als 4 fl be-
liefe. Auch bei der Zugrundelegung der im selben Zeitraum deutlich niedrigeren Würzburger 
Roggen preise von im Durchschnitt 257 d pro Malter (172,8 1), 113 wobei der Würzburger Mal-
ter ziemlich genau das Dreieinhalbfache des Freiburger Legels fasste, betrüge der Geldwert von 
6 Legeln immer noch 440 ½ d oder l fl 12 ½ bz. 

Dies und ein Blick auf Höhe der Drescherentlohnung dort, wo sie i.n barem Geld ausbezahlt 
wurde, zeigen, dass mit dem Kenzinger Legel nicht das Freiburger Maß mit 48 1 Fassungsin-
halt gemeint sein konnte. So betrug beispielsweise in Augsburg der durchschnittliche Dre-
scherverdienst in den Jahren 1652 bis 1712 zusätzlich zur Verpflegung 17 ,5 d oder 4 xr und 3 
Heller am Tag, ein keineswegs üppiger Verdienst, wenn man in Rechnung stellt, dass das Pfund 
Rindfleisch dort um 1670 13 ½ d oder etwas mehr al 3 xr kostete. In Augsburg gehörten die 
Drescher zusammen mit den Rechern, für die die elbe Lohnhöhe ausgewiesen ist, zu den am 
schlechtesten bezahlten Arbeitskräften. Ein Zimmerergeselle erhielt dort in der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts zusätzlich zur Verpflegung im wegen der kürzeren Tagesarbeitszeit ge-
ringeren Winterlohn 63 d oder 15 xr 6 Heller, fast das Vierfache, ein Maurergeselle zwischen 
84 und 91 d oder 21 bis 22 xr 6 Heller, allerding ohne Verpflegung. 114 Schließlich zeigt auch 
der Vergleich zu anderen landwirtschaftlichen Arbeitslöhnen, beispielsweise dem der Freibur-
ger Rebleute, dass der Kenzinger Drescherlohn nicht auf der Grundlage des Freiburger Legel-
maßes verabreicht worden sein kann. So erhielt ein Rebarbeiter laut Freiburger Ratsprotokoll 
vom 10. November 1655 pro bearbeitetem Haufen, was 1/22 Jauchert (1 J. = 26 Ar) oder knapp 
120 m3 entsprach, zwischen 3 bz (= 12 xr oder 48 d) fürs Schneiden der Reben und 6 bz fürs 
Hacken des Bodens.11s 

Nun war neben dem Freiburger Legel mit 481 Inhalt im Breisgau noch ein kleines, wohl vor-
wiegend für Flüssigkeiten verwendetes Legel mit 2,88 l Fassungsvermögen in Gebrauch. 116 Auf 
der Grundlage dieses Maßes hätten die Kenzinger Drescher als Taglohn im Hohlmaß 17 ,34 l 
gedroschenes Getreide erhalten. Bezogen auf die Kornpreise im Freiburger „Außgaab Buoch" 
entspräche dem bei Weizen ein Geldwert von 219 d oder 54 xr 3d, immer noch annähernd 1 fl, 
bei Gerste ein Drittel weniger. Legt man die verlässlicheren, weil aus umfangreicherem Da-
tenmaterial gewonnenen Durchschnittspreise für Roggen in München und Würzburg in den 
1650er-Jahren zugrunde, so ergäbe sich für die 6 „kleinen" Legel als Natural-Taglohn für die 

11 2 Scheffel maß: MORITZ JoH ELSAS: Umris einer Geschichte der Preise und Löhne in Deutschland. Vom ausge-
henden Mittelalter bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. 2 Bde. Leiden 1936-49, hier Bd. 1. S. 142; im Internet 
unter: www.digitalis.uni-koeln.de/Elsas/elsas_index.html: Getreidepreis nach den Münchner Kammerrechnun-
gen: Ebd„ S. 544. Der Durchschnittspreis nach den Münchener Heilig-Geist-Spital-Rechnungen (ebd. , S. 563) 
ist mit knapp 736 d nur unwesentlich geringer. 

11 3 Maltermaß: Ebd., Bd. 1, S. 157; Roggenpreis: Ebd. , S. 638. 
114 Die Augsburger Lohn- und Preisangaben bei WOLFGANG TRAPP: Kleines Handbuch der Münzkunde und des 

Geldwesens in Deutschland. Köln 2005 (Lizenzausgabe von Reclam, Stuttgart 1999), Tab. 40 und 41, S. [226]-
[229] ; vgl. ELSAS (wie Anm.112), Bd. l , S. 69 und S. 719. 

11 5 AUER VON HERRENKlRCHE (wie Anm. 98), S. 45, die Maßangabe für Jauchert: Ebd., S. 43. 
11 6 KREMP (wie Anm. lO 1 ), S. 388; dort als das Doppelte von 1 Maß ( 1,44 1) versehentlich mit 2,89 1 angegeben. 
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Kenzinger Drescher ein Geldwert von 57,8 d oder rund 14 ½ xr bzw. 25,8 d oder knapp 6 ½ 
xr. Dies sind natürlich in gewisser Weise fiktive Beträge, weil keine Angaben über die Korn-
prei se in Kenzingen während dieser Zeit vorliegen . Trotzdem bieten diese Angaben zumindest 
einen ungefähren Anhaltspunkt für den Geldwert der Dre cherentlohnung in Kenzingen. Und 
dieser Geldwert fügt sich in seiner Höhe ohne offensichtliche Wider prüche in das beispielhaft 
für andere Berufe und andere Städte angeführte Lohnniveau ein. Somit kann davon ausgegan-
gen werden, dass Bürgermeister und Rat der Stadt Kenzingen die NaturaJentlohnung der im 
Taglohn beschäftigten Drescher auf der Grundlage des kleinen, 2, 88 1 fa senden Legels fe l-
etzten. Was die Entlohnung der nicht im Taglohn verdingten Drescher mit dem 10. Sester be-

trifft, so bringt die „Oekonomische Encyclopädie" zwar Angaben zu deren Arbeitsleistung: 
„Gemeinig lich wird von zween Dreschern , über ein Stroh von 8 Garben, 1 Stunde; von 12 Garben, 1 1/4 
Stunde; von 20 Garben, 2 Stunden, gedroschen. Drey Dre eher werden mit 8 Garben in 3/4 Stunden; von 
12 Garben, in I Stunde: von 20 Garben, in 1 1/2 Stunde, fertig werden." 11 7 

Da sich aber keine Angaben darüber finden ließen , welche Menge an Getreidekörnern aus ei-
ner Garbe durch chnittlich ausgedroschen wurde und außerdem der Ertrag ja auch davon ab-
hing, wie gut oder schlecht das Getreide in verschiedenen Jahren gediehen war, muss die Frage 
nach dem Lohnunterschied zwischen im Taglohn verdingten Dre ehern und olchen, die, für 
länger verdingt, den 10. Sester erhielten, offenbleiben. Es läs t sich lediglich allgemein sagen, 
dass die Löhne, die zusätzlich zur vom Arbeitgeber gestellten Cast gezahlt wurden, innerhalb 
vergleichbarer Berufe zwischen 20 und 75 % unter denen der Arbeitskräfte lagen, die von ihrem 
Lohn die Verpflegung selbst bestreiten mussten. 11 8 

Unabhängig von ihrem Anstellungsverhältnis wurde allen Lohndre ehern bei Androhung der 
Raths Straff untersagt, wie bisher Stroh aus den Scheuern nachhause mitzunehmen, 119 ein bi s 
dahin offenbar übliches oder geduldete Gewohnheit recht, wodurch die Lohndrescher einen 
kleinen Naturalzusatz zu ihrem Verdienst erhielten. Nun war da beim Dre chen anfallende 
Stroh ja keineswegs ein Abfallprodukt bei der Getreideproduktion ondern diente aJs Viehfut-
ter, Einstreu im Stall oder gehächselt, wie die bei der Gewinnung von Hanffasern anfallenden 
Schäben, als Beischlag zum Lehm für die Verfüllung der Gefache bei Fachwerkkon truktionen. 
Außerdem wurden daraus in Heimarbeit Flechtarbeiten oder Strohseile zum Garbenbinden und 
für andere landwirtschaftliche Zwecke angefertigt; chließlich fand es al Bettstroh Verwen-
dung und war omit geJdwertes Ausgangsmaterial für vielerlei Zwecke. Das Verbot des Rats, 
weiterhin Stroh von der Arbeitsstelle nachhause mitzunehmen, war für die Kenzinger Drescher 
also eine zusätzliche Schmälerung ihres eher dürftigen Einkommens. Mangel überlieferter 
Rechnungsquellen liegen für Kenzingen keine Zahlen vor, doch liefern Angaben au anderen 
Städten zumindest einen ungefähren Anhaltspunkt für den Geldwert, der den Kenzinger Dre-
chern durch dieses Verbot an ihrem bisherigen Verdienst abging. Soko tete in den 1650er-Jah-

ren der Schober Stroh, da waren 60 Bü chel oder Garben, in München zwischen 350 und 
knapp über 700 d,120 umgerechnet zwischen I fl 6 bz 3½ xr und 2 fl 13 bz 2 xr, ein Büschel 
demnach zwischen knapp 6 d oder 1 ½ xr und 11 1/3 d oder knapp 3 xr. Das Verbot der Mit-
nahme von Stroh bedeutete für die Drescher also eine keinesweg unerhebliche Verdienstein-
buße. Dabei ist durchau möglich, dass der Rat mit seinem Verbot die Arbeitgeber nicht nur 
allgemein hinsichtlich der Lohnkosten für das Dre chen entlasten, ondern sie auch vor Vedu-
ten durch Unregelmäßigkeiten und Betrügereien von Dreschern bei der Strohmitnahme be-

wahren wollte. Das Dre eher ange ichts ihres geringen Verdien ts gelegentlich wohl auch zu 

11 7 KRÜNlTZ (wie Anm. 104), S. 583. 
11 8 ELSAS (wie Anm. 1 l 2), Bd. 1, S. 60ff. 
11 9 StadtAKenz, Protokoll vom 16. September 1656. 
110 ELSAS (wie Anm. 11 2), Bd. 1, S. 544; die Maßangabe für Schober: Ebd., S. 148f. 
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unlauteren Mitteln griffen um diesen aufzubessern, zeigen die folgenden beiden Artikel aus der 
oben erwähnten sächsischen Drescher-Zunftordnung: 

XVI. Die weiten Pumphosen, Stolpstiefeln [Stulpenstiefel], große Schieb.säcke [Hosen- und Jackenta-
schen}, weite Schuh, worein man noch ein Paar Ferklein einquartieren könnte, sollen zu rragen gänzlich 
abgeschafft seyn, weil sich, zu nicht geringem Schaden des Eigenthumsherrn [Arbeitgebers}, oft die [Ge-
treide-} Körner darein verkriechen. XVII. Da auch an et-;,lichen Orten hergebracht, daß Sonnabends ei-
nem jeden Drescher ein Bund Stroh auf den Abend frey mit sich nach Hause zu nehmen erlaubt ist: als[ o] 
soll sich keiner gelüsten /aßen. ein läng lich Säcklein mit Körnern hinein zu practiciren, und solches be-
nebst dem Stroh himveg zu tragen, wie leider die Erfahrung bezeuget. 121 

Drakonisch waren die Sanktionen, die der Kenzinger Ratsbeschluss jedem Drescher 
androhte, der sich diesem obrigkeitlich verordneten Lohndiktat nicht beugen sonder[ n] vßer 
halb der Statt in der Frembde tröschen wollte. Wer sich auf diese Weise der Ratsanordnung ent-
ziehen oder widersetzen würde, dem solle neben verlustigung [ Entziehung] seines bürger- oder 
hindersässen rechts weih vnndt kündt als balden auch nach geschickht werden. I 22 Mit seiner 
Neufestsetzung und Minderung des Drescherlohns bezweckte das städtische Regiment ganz of-
fensichtlich, einerseits den in größerem Umfang Getreide anbauenden Bürgern und Hintersas-
sen der Stadt die benötigten Lohndrescher zu einem billigen Tarif zur Verfügung zu stellen, an-
dererseits durch den Aufbau einer massiven und im Fall ihrer Anwendung folgenschweren 
Drohkuli sse, die einer Beschränkung der Freizügigkeit gleichkam, den Betroffenen zugleich 
jegliche Möglichkeit zu nehmen, dem Lohndiktat auszuweichen. Ob oder inwieweit für die 
Lohnminderung Überlegungen, durch Niedrighalten der Produktionskosten verbraucher-
freundliche Endpreise zu befördern, oder die Gewinnspanne der Getreidebauern zu erhöhen, 
gar wirtschaftliche Eigeninteressen der Ratsmitglieder selbst und ihrer jeweiligen Klientel eine 
Rolle spielten, muss mangels diesbezüglich aussagekräftiger Quellen offen bleiben; völlig ab-
wegig dürfte die Annahme auch solcher Beweggründe allerdings nicht sein. Jedenfall s zeitigte 
die vom Kenzinger Stadtregiment verfolgte Strategie offenbar Wirkung, denn in den Ratspro-
tokollen , die im hier behandelten Zeitraum sehr wohl verschiedentlich die Aberkennung des 
Bürger- oder Hintersassenrechts verzeichnen, finden ich in den folgenden Jahren keine Fälle, 
in denen ein solcher Rechtsentzug mit Verstößen gegen dieses Verbot begründet wurde. 

Zugleich mit dem Lohn für die Drescher legte der Rat in der Sitzung vom 16. September 
1656 auch den für die Hanfhechler fest: Dem hechel man[ n] aber solle vom lb zue hechlen me-
hers nicht dan ein Creützer gegeben werden .123 Es fällt auf, dass der Rat im Unterschied zu sei-
nem Verfahren bei den Dreschern in seinem Entscheid keinen einheitlichen Stück- oder Tag-
lohn festlegte, sondern lediglich eine Obergrenze, die nur unterschritten werden durfte: mehers 
nicht dan ein Creutzer. Das könnte darauf hindeuten, dass es in Kenzingen bis dahin mögli-
cherweise einen über die jeweils gebotene Lohnhöhe ausgetragenen Wettbewerb der Arbeitge-
ber um die Verdingung von Lohnhechlern gegeben hatte, durch den wirtschaftlich weniger 
leistungsstarke Hanfproduzenten bei der Erlangung von Arbeitskräften vermutlich benachtei-
ligt worden waren und der nun mit dieser Regelung wenn nicht unterbunden, dann doch zu-
mindest begrenzt werden sollte. Denkbar ist auch, wie bei der Festlegung der Drescherlöhne, 
dass das städtische Regiment mü seiner Höch tlohnbegrenzung verbraucher- bzw. abnehmer-
freundlichere Preise durchsetzen wollte. 124 Dass der städtische Rat grundsätzlich bereit war, 
diesen Weg der Marktreglementierung zu beschreiten und ungezügelte Marktkonkurrenz allein 
aufgrund unterschiedlicher finanzieller Leistungskraft zu unterbinden, zeigt sich beispielsweise 

121 KR ü !TZ (wie Anm. 104), S. 614. 
122 StadtAKenz, Protokoll vom 16. September 1656. 
123 Dito. 
124 Diesen Gesichtspunkt führt ELSAS (wie Anm. 11 2). Bd. 1, S. 59, bei der Behandlung von .,Lohntaxen", also 

Höchstlohnen an. 
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daran, dass er zwei Wochen vor der Lohnfe t etzung für Dre eher und Hechler eine Kauf- und 
Verkauf ordnung verab chiedete, die unter anderem die Höhe de Weinkaufs, einer bei Grund-
stücksgeschäften vom Käufer zusätzlich zum eigentlichen Kaufpreis geforderten Wirtshau -
zehrung bzw. Geldzahlung festlegte. Die bi dahin ungeregelte Steigerung dieses Aufprei e 
hatte offenbar in zunehmendem Maß die Zugsgerechtsame - ein ur prünglich aus mittelalter-
lichen Nachbarschaft - und Geno senschaft verhältni en erwachsene und bei Liegen chaft -
verkäufen die unmittelbaren Nachbarn des Verkäufers gegenüber möglicherweise mehr bie-
tenden Dorf- bzw. Stadtbewohnern oder au wärtigen Kaufinteres enten bevorzugende Vor-
kaufsrecht - außer Kraft ge etzt, sodass manicher, der mit der Zugs gerechtsambe berechtiget, 
deß so überschwämbten (überhand genommenen) weinkhauffs halb, seines rechtens sich bege-
ben vnnndt darvon abschreckhen lassen müeßte. 125 

Geht man nun vom Höchstlohn von 1 xr für das zu hechelnde Pfund Hanf aus und legt die 
von der „Encyclopedie" angegebene Tagesleistung eines geübten Hechler von bis zu 80 Pfund 
zugrunde, so ergäbe sich daraus ein maximaler Tagesverdienst von 1 fl und 5 bz in Reichs- bzw. 
von 2 fl in sogenannter „rauher" oder Landeswährung. 126 Als Tagesverdienst erscheint dies 
exorbitant hoch, wenn man etwa den oben genannten Tage lohn eine Freiburger Zimmer-
manns in Höhe von 16 ¼ Kreuzern, nur knapp ein Fünftel davon, dagegensetzt. Auch andern-
orts waren die Löhne bedeutend niedriger. So legte die Tagewerkerordnung für die Re idenz-
stadt München aus dem Jahr 1657 für Maurer- und Zimmermannsmeister einen Tage verdienst 
von 18 xr fest. 127 Sowohl hier als auch beim Freiburger Beispiel ist allerding anzumerken, da 
e ich bei den Angaben höchstwahrscheinlich um „Nettolöhne" handelte, zu der noch der Wert 
der zu ätzlich gereichten Tage verpflegung hinzuzurechnen ist. Wie bereits oben angeführt, 
waren solche Nettolöhne zwischen 25 und 80% höher al Löhne, die zu ätzlich zur Ko t ge-
zahlt wurden. 128 Setzt man al o den Freiburger Zimmermannslohn, um einen Mittelwert zu 
nehmen, als 50% eine „Bruttolohns", o beliefe ich die er der ohne die Naturalleistung der 
Verpflegung ausbezahlt würde, auf 32½ xr. Der oben errechnete Tage höch tverdienst eine 
Hechlers in Kenzingen wäre bei dieser Annahme aber immer noch zweieinhalb mal so hoch. 
Auch sonstige Lohnangaben bewegen sich weit unter diesem Niveau. 129 Will man nicht, wozu 
kein Anlass besteht, die Zuverlässigkeit der Angaben der Encyclopedie über die Tageslei tung 
eines Hanfhechler in Zweifel ziehen, bleibt ein großes Fragezeichen hinsichtlich der ermittel-
ten Lohndiskrepanz, das auch nicht völlig verschwindet, wenn man große Unterschiede in der 
Entlohnung zwischen verschiedenen Berufsgruppen einkalkuliert. 130 Zumal fraglich bleibt, 
was die Arbeit des Hechlers im Wirtschaftsgefüge der Zeit selbst unter der Annahme eines Zu-
ammen piels von ehr großem Mangel und zugleich großem Bedarf an diesen Arbeitskräften 

im Vergleich zu anderen Berufen o deutlich ander gestellt haben sollte, da ich daraus der 
oben errechnete, so exorbitant hohe Vorsprung in der Entlohnung erklären ließe. Eine mögli-
che Erklärung der cheinbaren Lohndi krepanz wäre, das mit der Formulierung de Kenzin-
ger Ratsbescheids nicht allein die reine Hechelarbeit gemeint, sondern unau gesprochen auch 
die dem Hecheln vorau gehende, ebenfall Spezialisten erfordernde Arbeit des Schwingen mit 
einge ch]ossen war (Abb. 6). Laut , Encyclopedie" konnte ein guter Arbeiter 60 bi 80 Pfund 
Hanf am Tag schwingen, wobei, gemessen an der Ausgangsmenge, lediglich 5 bis 7 % Abfall 

125 StadtAKenz, Protokoll vom 30. Augu t 1656. Vgl. HELLWlG (wie Anm. 50), S. 100. 
126 1 n = 60 xr; 1 bz = 4 xr. Vgl. Website des Instituts für ge chichtliche Lande kunde der Universität Mainz (wie 

Anm. 101 ), Stichwo1te „Gulden", ,,Batzen", ,,Kreuzer". Zur unterschiedlichen Bewertung des Gulden nach 
Reichs- und Lande währung: HUGGLEIÜHLER (wie Anm. 101 ). S. 66f. Die Tagesleistung eines Hanfhechler. laut 
Encyclopedie (wie Anm. 55), S. 157: ,,Un peigneur peut preparer jusqu'a 80 livre de chanvre par jour." 

121 ELSAS (wie Anm . 112), Bd. 1. S. 61. 
128 Dito. 
129 Vgl. ebd., S. 6lf. und 69. 
130 Vgl. ebd. , S. 70ff. 
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Abb. 7 Die Abbildung aus dem Tafelwerk der „Encyclopedie" zeigt die Hechler bei der Arbeit. Die drei Arbeiter 
in der linken Bildhälfte (fig. 1-3) ziehen die gebrochenen und geschwungenen Faserbüschel durch die verschieden 
feinen Hecheln (fig. 6-9), die auf der umlaufenden, fest abgestützten und im Mauerwerk verankerten Werkbank R 
montiert sind· der linke von ihnen (fig. 3) holt gerade nach hinten aus, um seinen Faserbüschel in die Hechel ein-
zuschlagen. Links neben ihnen, über dem Arbeiter, der sich gerade bückt, um den zu Zöpfen gebundenen, bereits 
fe11ig gehechelten Hanf wegzutragen, auf der Werkbank eine Hechel , in die eine Handvoll Hanfbast eingeschlagen 
ist. Links daneben zieht ein weiterer Hechler (fig. 4) den Mittelteil eines Fa erstrangs durch den an der Wand mon-
tierten Eisenbügel A (fig. 10), um diesen von Schäbenresten zu reinigen, die beim Hecheln noch nicht ausgekämmt 
wurden. Im Vordergrund links ein weiterer Arbeiter (fig . 5), der ebenfalls den Mittelteil seines Faserbündels von 

Schäbenresten reinigt (aus: Encyclopedie [wie Anm. 55), Tafelband l [wie Abb. 6)). 
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entstanden. 131 Da würde bedeuten, dass sich das Tagesarbeitsergebnis eines Hechlers, der den 
zu verarbeitenden Hanf vor dem Hecheln erst noch schwingen musste, in etwa halbieren würde 
auf dann nur noch 30 bis 40 Pfund. In diesem Fall beliefe sich der Tagesverdienst auf 30 bis 
40 xr, ein Lohniveau, das dem errechneten, fiktiven „Bruttolohn" des Freiburger Zimmermanns 
entspräche und auch in der Relation zu den oben angeführten Augsburger Maurer- und Zim-
merergesellenlöhnen keine Zweifel weckenden Abweichungen nach oben aufwiese. Somit ist 
davon auszugehen, dass der in Kenzingen im September 1656 vom Rat fe tgelegte Hechler-
lohn von 1 xr sich nicht auf das Pfund geschwungenen Rein- oder Strähnhanf, sondern auf das 
Pfund gebrochenen, vor dem Hecheln erst noch zu schwingenden Basthanf bezog. 

Zwei ineinandergreifende Gründe dürften das städtische Regiment zu seiner Politik der ob-
rigkeitlich verordneten Lohnminderung bzw. Festsetzung von Lohntaxen in Kombination mit 
der Verhinderung oder zumindest Erschwerung, dieses zu unterlaufen, bewogen haben. Zum 
einen war das die allgemeine Agrarkrise, die in Deutschland durch die Verwüstungen und Ver-
luste des Dreißigjährigen Krieges vielleicht noch verschärft wurde, aber in der Mitte des 17. 
Jahrhunderts auch andere europäische Länder ergriff. Die Bevölkerungsverluste führten zu 
einer verminderten Nachfrage nach Getreide und damit zum Preisverfall. So betrugen die Rog-
genpreise z.B. in Würzburg, Augsburg und München im Zeitraum von 1669 bis1673 nur 25 bis 
30 Prozent de Preisniveaus in der ersten Kriegsphase bis 1624. Dies zog einerseits einen 
Verfall der Preise für Bauerngüter nach sich und führte andererseits zu einer wachsenden Ver-
schuldung der Landwirtschaft. 132 Zum anderen hatten die massiven Bevölkerungsverluste 
durch den Dreißigjährigen Krieg, gerade auch im Oberrheingebiet als langjährigem Kriegs-
schauplatz, nicht nur eine verminderte Nachfrage nach Getreide und anderen landwirtschaft-
Jichen Produkten zur Folge, sondern ebenso eine Verknappung des Arbeitskräfteangebots. Das 
führte dazu, dass beispielsweise im katholischen Kenzingen, das durch den Krieg, die damit 
einhergehenden Seuchen und die Flucht oder den Wegzug vieler Einwohner nach der Zer-
störung von 1638 bei Kriegsende nur noch etwa 15 bis 20 Prozent seiner Vorkriegsbevölkerung 
von rund 2000 Seelen aufwies, 133 offensichtlich auch nichtkatholisches Dienstpersonal einge-
stellt wurde. Dies beweist der Ratsentscheid vom 6. April 1661, dass sich während der Oster-
zeit unkatholische Ehehalten, also Knechte und Mägde, der Stadt entäußern, sich außerhalb 
der Stadt aufhalten sollten. 134 

Der Arbeitskräftemangel zog wiederum einen Anstieg der Löhne für landwirtschaftliches 
Dienstpersonal nach sich, was die wirtschaftliche Situation der Bauern zusätzlich zu den ge-
ringen Erlösen für ihre Produkte weiter verschärfte: 

„ln einem ,Gespräch von der wohlfeilen Zeit', das sich in einer Flug chrift von 1652 über ,Das goldene 
Zeitalter' ftndet, klagt ein Bauer, er könne sich nicht genugsam wundern, das das Getreide so im Preis 
gefallen sei; man könne es kaum mehr um Geld hinbringen, sondern mü se es entweder vertauschen oder 
halb verschenken. Kein armer Bauer könne für einen Simmer Getreide mehr ein Paar Stiefel kaufen. Zu-
dem nähmen die teuren und ungeschickten Knechte und Mägde allen Gewinn doppelt hinweg. Vor Jah-
ren musste eine Magd, wie anno 163 l geschehen, 25 Dörfer auslaufen, bis sie einen Dienst und das ganze 
Jahr 10 Pfund Gelds und l O Ellen Tuchs erlangte. Jetzt ist dieser Lohn zehnfach gestiegen. Nunmehr ist 
es besser Knecht als Herr zu sein. Der arme betrübte Landmann weiß nicht mehr seine Rechnung zu ma-

13 1 Encyclopedie (wie Anm. 55). S. 153. 
132 GÜNTHER FRANZ: Der Dreißigjährige Krieg und das deutsche Volk (Quellen und Forschungen zur Agrarge-

schichte 7). 4., neubearb. u. erw. Auflage, Stuttgart-New York 1979, S. 105ff. Vgl. ELSAS (wie Anm. 112), Bd. 
2, Teil B, S. 90f. 

133 HELLWIG (wie Anm. 50), S. 96. 80 % Bevölkerungsverlust: Der Landkreis Emmendingen. Hg. von der Landesar-
chivdirektion Baden-Württemberg in Verbindung mit dem Landkreis Emmendingen (Kreisbeschreibungen des 
Landes Baden-Württemberg). Stuttgart 2001, Bd. 2, 1. Teilband, S. 454. Der selbe Wert (4/5) bei DIETER SPECK: 
Kenzingen und Kürnberg. Stadt und Hen-schaft in vorderösterreichischer Zeit ( 1369-1803/06). Tn : Kenzingen 
(wie Anm. 50), S. 135-178, hier S. 157. 

134 StadtAKenz, Protokoll vom 6. April 1661. 
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chen, also da s, wenn ihm das Simmer Getreide für 6 Gulden der Mühe und Belohnung nach ankäme, er 
gleichwohl solche au Not oft nur für dritthalb Gulden, um die Drescher davon zu bezahlen ver chleu-
dem mu '. Und in einer ein Jahr später erschienenen Flug chrift klagt ein Schwarzwälder Bauer, da in 
un erem gemeinen Elend und Trauern allein noch da Ge inde Freude und Mut hat. Wir mü sen ie las-
en Meister ein, mü en ihnen fa t noch den Seckel zu dem Gelde [das wir ihnen zahlen] geben, ihnen 

voll auftragen und selber Mangel leiden."·135 

Der Lohnkampf der Kenzinger Hanfhechler Durs Senn und Peter Miller 
In die en Konflikt zwi chen Bauern, die Dien tper onal zu möglich t niedrigem Lohn ein tei-
len, und Knechten, Mägden und anderen Lohnarbeitern, die natürlich möglichst gute Bedin-
gungen für sich herau chlagen wollten, gerieten in Kenzingen acht Jahre nach den Lohndre-
schem auch die Lohnhechler. Im Ratsprotokoll vom 29. November 1664 heißte : 

Wann Durs Senn vndt Peter Mille,; die hechler, eben so guore hechler arbaith machen, selbigen lohn [wie 
die auswärtige Konkurrenz] nemben, mit den Speisen, so man Ihnen auffsezt, zu Friden sein, vnndt sons-
ten ob der arbaith beständig verpleyben, wiirdt E.[ine] E.{ehrsame/ bürgerschafft von selbsten bedacht 
sein, Sye den Frembden vor zue ziehen. 136 

Offenbar hatten sich die beiden beim Rat beklagt, dass auswärtige Hechler, die wohl zu güns-
tigeren Konditionen und für niedrigeren Lohn zu arbeiten bereit waren, ihnen vorgezogen 
wurden. Der Rat nun tellte sich mit einer Ent cheidung ganz auf die Seite der Arbeitgeber -
unter den Ratsmi tgliedern mögen nicht Wenige gewe en sein, die selber Hanf anbauten, als 
Weber oder Fi eher an einem möglich t prei gün tigen Erwerb ihres Rohmaterial bzw. de 
Garn für ihre Netze interessiert waren oder mit olchen Intere ierten freund chaftlich oder 
verwandtschaftlich verbunden waren. Mit seinem Beschluss etzte der Kenzinger Rat die bei-
den ort ansässigen Hechler rigoros der auswärtigen Konkurrenz aus, nach dem Motto: Wenn 
ihr zu den billigeren Löhnen der au wärtigen Konkurrenz zu arbeiten bereit eid, werdet ihr 
auch Aufträge von den Kenzinger Bürgern bekommen. Eine Argumentation die un Heutigen 
in größerem Maß tab im Rahmen der gegenwärtigen, gerne mit dem Schlagwort Globali ie-
rung gerechtfertigten, neoliberalen Wirt chaft entwicklung ja nur allzu bekannt i t. 

Ganz deutlich wird die e Politik de gegeneinander Ausspielens in dem Be cheid, den der 
Rat in einer Sitzung zwei Tage päter den beiden Hechlern auf ihr neuerliche An uchen hin 
erteilte. Darin heißte : 

Auff weiteres ahn hallten beeder hechler allhie, ist 1•on E.[ einem] E.{hrsamen] rath gleiclnrnhlen bewilli-
get, daz die frembden hechler für diß mahl abge tellt, hingegen die all hiesige[ n] auch vmb 2 d hechten 
vndt sonsten in allem sich also verhallten sollen, daz deren! wegen sich nihemandt zue beschweren habe, 
auch gleichwohl [andernfalls] den frembden der zue dritt [Zutritt] wiederumb erlaubt ist. 137 

Der jetzt vom Rat fe tge etzte Lohn von 2 d bedeutete die glatte Halbierung de kurz zuvor 
festgelegten Höch tlohn von 1 xr für da Schwingen und Hecheln von einem Pfund Ba t- oder 
Strähnhanf. Vermutlich ollten damit die Dumpinglöhne der außerstädti chen Konkurrenz in 
Kenzingen selbst den einheimischen Hechlern aufgezwungen werden - denkbar, dass aus den 
Reihen der Hanfproduzenten entsprechender Druck auf den Rat ausgeübt worden war und die-
ser sich gezwungen sah, die em Druck nachzugeben, um eine E kalation zu vermeiden. Mit 
dem Druckmittel , gegebenenfalls die au wärtige Konkurrenz in die Stadt zu Ja sen, wurde den 
beiden HechJem al o ein Lohndiktat auferlegt, dem ie wohl kaum au weichen konnten, da ein 
Arbeiten außerhalb der Stadt vermutlich die gleichen Konsequenzen nach sich gezogen hätte, 
die auch den Dreschern für solches Verhalten angedroht worden war: Entzug des Bürger- bzw. 

135 FRANZ (wie Anm. 132), S. 105f. 
l36 StadtAKenz, Protokoll vom 29. ovember 1664. 
137 StadtA Kenz, Protokoll vom 1. Dezember I 664. 
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Hintersassenrechts und Ausweisung auch von Frau und Kindern. Ganz abgesehen davon, da 
außerhalb der Stadt, wie die offensichtlich billigeren Arbeitsangebote der auswärtigen Kon-
kurrenz zeigen, die HechJerlöhne nicht höher waren al in Kenzingen. 

Durs Senn aus Hopfingen (Hopfingen, Landkreis Karlsruhe/Neckar-Odenwald, oder Opfin-
gen bei Freiburg?) war 1659 nach Kenzingen gekommen und hier zu Hintersassenrecht, da 
1662 erneuert und ver tetigt wurde, in die Stadtgemeinde aufgenommen worden. 138 Auch Pe-
ter Miller war kein Einheimi eher, sondern hatte ich 1662 zunäch tauf ein Jahr in Kenzingen 
verbürgert. 139 Beide waren wohl unruhige Gei ter, befanden sich damit aber durchau in 
,,guter" Gesell chaft, lie t man die Rat protokolle mit ihren in nahezu jeder Sitzung verhan-
delten Schelt-, Streit- und Schlaghändeln zwi chen Einwohnern der Stadt. 1•W Jedenfalls verur-
teilte der Rat die beiden in einer Sitzung vom 15. Dezember 1663 wegen gewech elter 
Schmachreden und erzeigter Unbe cheidenheit - ermutlich dem Rat gegenüber - zu 12 ß 
Geld trafe und zu Turmhaft bi zu weiterer Ent cheidung der Herr chaft. 141 Wie die e ausfiel, 
ist leider nicht überliefert. 

Im Jahr 1667 wurde Dur Senn erneut auffällig; der Rat verurteilte ihn zu 1 1b Herr chaft -
strafe, weil dieser im Hech/en gar schlechte arbaith gemacht vnd dardurc/1 der gantzen ge-
maindt auff ojfnem Malterdinger Marckht Ihren guotten ruohm werchs [Werg] halber ;,imbli-
cher maßen in gefahr gestellt habe. 142 Ob die von Durs Senn für Georg Scheck als Auftragge-
ber so schlecht erledigte Hechelarbeit als Ausdruck einer ubversiven Reaktion auf 
verschlechterte Arbeits- und Lohnbedingungen zu werten i t, lä t sich aufgrund de Fehlen 
weitergehender Quelleninformationen nicht beurteilen. 

In mehrfacher Hin icht ist die er Protokolleintrag äußer t aufschlu reich. Das protestanti-
che Malterdingen gehörte damals zur Markgrafschaft Baden-Durlach und war 1669 mit etwa 

475 Einwohnern wenn überhaupt, dann nur wenig kleiner als Kenzingen. Auf dem Malterdin-
ger Jahr- und Wochenmärkten erstmals im Jahr 1547 im Zusammenhang mit Beschwerden der 
Städte Kenzingen, Endingen und Waldkirch über eigene Markteinbußen, u.a. wegen der Mal-
terdinger Märkte, genannt, wurde neben Wein vor allem Hanf und Salz gehandelt. Übrigen 
entwickelte sich Malterdingen im 18. Jahrhundert zu einer der Hauptanbau tätten von Hanf in 
der Markgrafschaft Hachberg. 143 Dass Kenzinger Werg auf dem Malterdinger und nicht auf 
dem Kenzinger Markt verkauft wurde, zeigt für die Jahrzehnte nach dem Dreißigjährigen Krieg 
in einem Schlaglicht die wirt chaftlichen Schwierigkeiten der Stadt im Geflecht der benach-
barten Märkte, neben Malterdingen ja noch Herbolzheim, Ettenheim, Endingen, Emmendin-
gen und Waldkirch. 

Bemerken wert an dem oben zitierten Protokolleintrag i t aber vor allem, dass die schlechte 
Arbeit von Dur Senn nicht als Angelegenheit zwischen ihm und einem Auftraggeber ange-
ehen wurde, sondern al eine Beschädigung de An ehens der ganzen Stadt, die offenbar hin-

sichtlich der Qualität des in ihr produzierten Hanfwergs einen guten Ruf geno s und zu verlie-
ren hatte. So zeigt die Begründung für die Bestrafung des Hechlers Durs Senn durch die städ-
tische Obrigkeit, dass die wirtschaftlich agierenden Personen in jener Zeit nie als wirklich 
unabhängige Privatsubjekte ökonomisch eigenverantwortlich handelten, sondern tets auch für 
den Ruf und da An ehen ihrer Stadt, ihre Dorfe eine Mitverantwortung trugen, für die 1e 
gegebenenfalls auch einzustehen hatten und zur Rechenschaft gezogen wurden. 

138 StadtAKenz, Protokolle vom 3. September 1659 und 2. Dezember 1662. 
139 StadtAKenz, Protokoll vom 28. Januar 1662. 
140 H ELLWJG (wie Anm. 50), S. 97. 
14 1 StadtAKenz. Protokoll vom 15. Dezember 1663. 
142 StadtAKenz, Protokoll vom 19. November 1667. 
143 Landkreis Emmendingen (wie Anm. 133), S. 487. 
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Im Oktober 1669 wurde den Kenzinger Hechlern om Rat eine nochmalige Minderung ih-
re Verdien te aufgezwungen. Zwar blieb der djrekte Arbeit lohn mit 2 d pro gehechelte 
Pfund Werg gleich, doch legte der Rat ent cheid vom 26. Oktober fe t, da der Auftraggeber 
an Sachlei tungen nicht mehr aufzubringen habe, al zum Mittag- und zum Abende en nur 
noch eine Suppe mü Gemü e ohne den bi dahin üblichen Wein, ahn Son vndt Feühr täg aber 
gar nichts zue atzung zue geben schuldig ein o11ten. 144 fanen Monat päter wiederholte der 
Rat ein Lohndiktat: 

Die Hechler ins gemein so/lenfürtherhin das lb werckh [Werg] vmb 2 d hechten, auch mit hausmans cost 
ohne Wein vorlieb nemmen, und! ahn Sonn- oder Feuhr[Feier] tägen dem burgersman deß Eßens weiter 
nicht überlestig sein, also zwar, daz wan Peter Miller undr Durs Senn hieran nicht kommen walten, Ihnen 
hiemit daz hechten auf ein Jahr lang gelegt und verpotten sein solle. 145 

Schon vor dieser neuerlichen Drehung an den Daumenschrauben - die Androhung der Nie-
derlegung des Handwerk für ein Jahr war die unverhohlene Drohung mit der wirtschaftlichen 
Existenzvernichtung - hatte die rigide Haltung des städtischen Regiments in dem schon lange 
schwelenden Konflikt offenbar das Fa zum Überlaufen gebracht, und die eben zitierte, 
nochmalige Ver chärfung der Drohkuli se war wohl eine Reaktion des Rate auf das Verhalten 
der beiden renitenten Hechler. Diese waren, wie da Sitzungsprotokoll fortfährt , nämlich schon 
vor der hier behandelten Rat sitzung in den Streik getreten, denn wegen beschehenen vsstandts 
arbaith wurden Dur Senn und Peter Miller in be agter Ratssitzung bis zu weiterer Entschei-
dung der Obrigkeit in dieser Sache zu Turmarrest verurteilt. 146 Auch hier zeigt ich wieder, wie 
chon bei dem Vorkommni auf dem Malterdinger Markt, dass da städti ehe Regiment durch-

aus parteiisch auf der Seite der - modern ge prochen - Arbeitgeber tand. icht zu verges en 
i t dabei, dass im obrigkeitlich-hierarchisch geprägten Gefüge der frühneuzeitlichen Ge ell-
schaft dje Beziehung zwi chen „Arbeitgeber" und „Arbeitnehmer' immer auch einen öffent-
lich-rechtlichen Aspekt besaß und somit ein Streik, denn das ist mit Ausstand von der Arbeit 
gemeint, auch als Angriff gegen die herr chende Ordnung betrachtet wurde. Zu bedenken i t 
dabei auch, da s der Bauernkrieg, die gescheiterte „Revolution des gemeinen Manne ", damal 
noch nicht einmal hundertundfünfzig Jahre zurücklag, und dass diese Erhebung vielerorts darin 
ihren Anfang genommen hatte, dass Frondienste verweigert worden waren und die Bauern de-
monstrativ einen Au tand (vsstandt) oder Austritt aus der Herr chaft dadurch vollzogen hat-
ten , das sie ihre Gemeinde oder das Herr chaft gebiet ihres Herrn verlas en und ich auf frem-
dem Herrschaftsgebiet zunächst zu friedlichem Prote t versammelt hatten. 

Anscheinend waren Durs Senn und Peter Miller nicht die einzigen Hanfhechler in Kenzin-
gen und weitere Hechler griffen in den Konflikt ein, indem sie weniger gewi enhaft arbeite-
ten. Dies ließe ich jedenfalls aus dem Wortlaut de Protokolls über die näch te Rat itzung 
zwei Wochen später am 7. Dezember 1669 herau Je en. Darin heißte : Den Hechlern ins ge-
sambt würdt hiemit noch mahlen bey vorbehaltner Straff aufferladen, allhier daz lb reisten [ da 
ist der von den holzigen Schäben gereinigte Schwinghanf] per 2 d :::,u hechlen, mit diesem ahn-
hang, wan Ihres ohnsauberen hechlens halber ferner Clag für kommen würdet, olle solche 
mangelhafte Arbeit be chlagnahmt werden und die dafür verantwortlichen Hechler so viel zu 
bezahlen schuldig sein, wie für die e Ware damaJ am elben Markttag als Höchstpreis zu zah-
len gewesen wäre, zuzüglich eine Krone Strafgeld. Da Protokoll fährt in aller Härte fort: So 
sich [jemand] hierüber waigern wollte vndt welicher auch hie zue sich zue accomodiren nicht 

144 StadtAKenz, Protokoll vom 26. Oktober 1669. 
145 StadtAKenz, Protokoll vom 23. November 1669. 
146 StadtAKenz. Protokoll vom 23. November 1669. Eine obrigkeitliche Entscheidung in dieser Angelegenheit li eß 

sich leider nicht finden, auch eine Anfrage an das GLA verlief ohne po itiven Bescheid. 

183 



gemeindt, deme ist hiemit daz hechlen auff Ein Jahr lang ipso facto nider gelegt, worbey der 
vor 14 tagen Speis vndt tranckhs halber Ergangne Beschaidt durch aus bey Crafften verhar-
ret.147 

Bei aller Rigidität, die aus den hier vorgestellten Entscheidungen des Rats spricht, waren die 
hanfanbauenden Bürger der Stadt aber offensichtlich doch auf die Arbeit der Hechler Durs 
Senn und Peter Miller sowie von deren Genossen angewiesen. Oder diese hatten Fürsprecher 
im Rat, die die letzte Konsequenz verhinderten: die Aberkennung de Bürger- bzw. Hintersas-
senrechts und die Verweisung aus der Stadt. Dabei war der Rat durchaus fähig und auch bereit, 
diese Sanktionsmittel anzuwenden, wie verschiedene Beispiele zeigen. So verwies der Rat Ma-
ria N., die Schwabin genandt (der Nachname ist nicht angegeben), samt ihren Kindern wegen 
Felddiebstahls und respektlosen Auftretens vor dem Rat im Jahr 1666 der Stadt, desgleichen 
im Jahr darauf Georg AJJgayer wegen Verweigerung des Hirtendiensts. 148 Im selben Jahr l 667 
entzog der Rat Hans Michael Speckh und Hans Georg Schwarz das Bürgerrecht, weil sie vor 
einer verhängten Arreststrafe aus der Stadt entlaufen waren. 149 1668 wurde der Drescher von 
Schultheiß Hans Georg Jäcklin, welch letzterer in den Rat protokollen einmal als hitzig und 
aufbrausend geschildert wird, mit guter Manier aus der Stadt geschafft und angeordnet, dass 
ihm in Kenzingen kein Dienst mehr anvertraut werden dürfe, nachdem er den Schultheiß als 
seinen Brotherrn tätlich angegriffen hatte. 150 In diesem Fall gab wohl die Ste11ung und die aus 
grundsätzlichen Erwägungen gegenüber der Bürgerschaft zu wahrende Reputation des Ange-
griffenen als das von der Obrigkeit eingesetzte Stadtoberhaupt den Ausschlag für die vom Rat 
getroffene Entscheidung, denn eine solch harte Sanktion wurde bei den zahlreichen Schlag-
händeln zwischen Einwohnern der Stadt sonst nicht gefällt, selbst dann nicht, wenn dabei ein 
gezogener Degen im Spiel war. 1s 1 

Nachdem sie in ihrem mit hohem Einsatz geführten Kampf um den Erhalt ihrer ursprüngli-
chen Entlohnung im Dezember 1669 eine Niederlage erfahren hatten, wurden Durs Senn und 
Peter Miller im Frühjahr des darauffolgenden Jahres nochmals aktenkundig. Zusammen mit 
zwei weiteren Einwohnern der Stadt wurden die beiden vom Rat der Stadt wegen versaumbter 
gemeiner Frohn von abendts vmb 6 Vhren biß morgens in Turmarre t genommen; al zusätzli-
che Demütigung sollte ihr Versäumnis und die deshalb verhängte Strafe vor versammelter Ge-
meinde öffentlich verkündet werden. 152 Ob dieses „Versäumnis" vor dem Hintergrund ihrer 
Niederlage ein bewusster, trotziger Verweigerung akt der beiden Rebellen war, zumal es um 
Arbeiten im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau de Kenzinger Rathauses ging, lässt sich 
aus den Quellen nicht beantworten. 

Als Hanfhechler treten Durs Senn und Peter Miller zumindest in den Ratsprotokollen der fol-
genden Jahre nicht mehr in Erscheinung. Ein knappes Jahr später versuchte der Rat, die Ent-
lohnung der Handwerksleute und Taglöhner grundsätzlich neu zu regeln und erließ eine Ord-
nung vnnder Handtwerckhs leüth unndt Taglöhner die für Strohschneider, Schneider, gute 
Knechte, Näherinnen, Lehrmädchen und Lehrjungen Tageslöhne festsetzte. Allerdings blieb 
diese Lohnordnung Stückwerk, denn wie das entsprechende Ratsprotokoll vermerkt, wurde die 
sach nicht vollkhommen vollführt. 153 Bemerkenswert ist allerdings, dass in diesem Versuch der 
Neuordnung in puncto Hanf nicht mehr von Hechlem sondern von Hechlerinnen die Rede ist. 
Ihr Lohn wurde nun nicht mehr wie früher nach der Menge des gehechelten Hanfs bemessen, 
sondern als fester Tageslohn in Höhe von 1 bz und 5 d (5½ xr) festgelegt, der gleiche Betrag, 

147 StadtAKenz, Protokoll vom 7. Dezember 1669. 
148 StadtAKenz, Protokolle vom 24. Oktober 1666 und 1. Mai I 667. 
149 StadtAKenz, Protokoll vom 21. Mai 1667. 
1so StadtAKenz, Protokoll vom 12. Dezember 1668. 
151 StadtAKenz, Protokolle vom 30. Juli 1661 und 7. Mai 1667. 
152 StadtAKenz, Protokoll vom 19. Mai 1670; vgl. HELLWIG (wie Anm. 50), S. 1 13. 
153 StadtAKenz, Protokoll vom 13. November 1670. 
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den der Rat al Taglohn für einen guten Knecht verordnete. Ange ichts des geringen Geldbe-
trag i t davon au zugehen, dass dies ozu agen ein „Nettolohn" war, zu dem noch die tägli-
che Verpflegung hinzukam. 

Dur Senn und Peter Miller scheinen fest zusammengehalten zu haben in ihrer wohl minde-
sten distanzierten Haltung gegenüber der Obrigkeit. 1671 wurden sie erneut vor den Rat zi-
tiert, die mal, weil ie von von der begangnen Entfremdung [wohl einem Diebstahl] eine Ken-
zinger Bürger wißenschaft gehabt, vndt [dies] der obrikheit nicht ahngezaigt hatten. Wie 
chon ver chiedentlich zuvor wurden ie vom Rat wiederum über acht zum AITest in einem 

der beiden Kenzinger Tortünne verurteilt. 154 Im Jahr darauf wird Durs Senn nochmals al 
Hechler genannt, wobei unklar i t, ob die e ennung bedeutet, da s er sein Handwerk noch 
au übte. Jedenfa11 wird er im Verlas enschaft inventar des gewesenen Ratsherrn Jacob Wach-
ter al Anstößer von dessen Behausung genannt, die in der Metzgergasse stand und hinden au.ff 
Durß Senn, den Hechler, stieß. iss 

154 StadtAKenz, Protokoll vom 11. April 1671. 
155 StadtAF, LI Kenzingen A V 173 dat. 22. März 1672. 
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